
Erkenntnis der un AUS dem Gesetz
oder Aaus dem Evangelium?
Von Alexander Dietz

Vorbemerkung
Der Diskurs die rage ach der FErkenntnis der Sünde Aals dem Gesetz
oder AUuSs dem Evangelium wird seıit der Reformationszeit geführt, hatte ein-
zelne Höhepunkte, ist aber nıe einer Lösung gelangt Was auf den ersten
1C aussieht wI1]e eine theologische Spezialfrage, die lediglich VonNn theologie-
geschichtlichem Interesse ist, sich bei näherem Hinsehen als schil-
lernde Problemformulierung, die sich verschiedenen Zeiten als anknüp-
fungsfähig ZUT Bearbeitung sehr unterschiedlicher Fragen erwiles, welche 1n
den jeweiligen Zeiten Von entscheidender theologischer Bedeutung
Nicht 1Ur die Fragestellungen hinter der rage ach der Erkenntnis der un!
aAusSs dem Gesetz oder au$s dem Evangelium äanderten sich, sondern auch die
theologischen nliegen und die Verwendungsweisen grundlegender Begriffe,
bis anın, ass Kontrahenten identische Anliegen mıiıt scheinbar einander W1-
dersprechenden Begriffen und einander widersprechende Anliegen mıt iden-
tischen, aber unterschiedlich gefüllten Begriffen vertraten. ber immer ging
6S allen Diskutanten letztlich den Kern reformatorischer Theologie un!
kirchlicher Praxıs. Ich möchte zeiıgen, ass dieser Diskurs darum nıe eiıner
Lösung gelangt Ist, weil ZU einen die hohe Komplexitäl epaart mıt begriffli-
cher Verwirrung oft keine Verständigung zuliefß, Uun! weil ZU anderen eın
Rıngen u das Zentrum reformatorischer eologie darstellt, das VOINl jeder
Theologengeneration VOI dem Hintergrund ihrer jeweiligen Herausforderun-
SCH Neu geleistet werden 11055 Näher betrachten möchte ich die Diskussionen
zwischen Martın Luther und Johann Agricola un! zwischen arl ar und
Paul Althaus SOWIeE I1CUCIC Anstöfße VON Christof Gestrich und alter parn

Martın Luther Johann Agricola
Der Begriff „Gesetz‘ ist selbst bei einer Einschränkung auf seine Verwen-
dung als Fachterminus 1M Bereich evangelischer Dogmatik klärungsbedürf-
t1g Martin Luther verstand Gesetz weder (wie Paulus tendenziell') die

Michael Welker, (GJOttes €15 Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn 1992, 23/,
weist darauf hin, ass das paulinische Gesetzesverständnis differenzierter betrachtet werden
11055 angesichts der paulinischen ede VO Gesetz als einem geistlichen (Röm /, 14) und VOIN
befreienden Gesetz des Geistes (Röm 8,
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Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz 
oder aus dem Evangelium?
Von Alexander Dietz

1. Vorbemerkung

Der Diskurs um die Frage nach der Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz 
oder aus dem Evangelium wird seit der Reformationszeit geführt, hatte ein- 
zelne Höhepunkte, ist aber nie zu einer Lösung gelangt. Was auf den ersten 
Blick aussieht wie eine theologische Spezialfrage, die lediglich von theologie- 
geschichtlichem Interesse ist, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als schil- 
lernde Problemformulierung, die sich zu verschiedenen Zeiten als anknüp- 
fungsfähig zur Bearbeitung sehr unterschiedlicher Fragen erwies, welche in 
den jeweiligen Zeiten von entscheidender theologischer Bedeutung waren. 
Nicht nur die Fragestellungen hinter der Frage nach der Erkenntnis der Sünde 
aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium änderten sich, sondern auch die 
theologischen Anliegen und die Verwendungsweisen grundlegender Begriffe, 
bis dahin, dass Kontrahenten identische Anliegen mit scheinbar einander wi- 
dersprechenden Begriffen und einander widersprechende Anliegen mit iden- 
tischen, aber unterschiedlich gefüllten Begriffen vertraten. Aber immer ging 
es allen Diskutanten letztlich um den Kern reformatorischer Theologie und 
kirchlicher Praxis. Ich möchte zeigen, dass dieser Diskurs darum nie zu einer 
Lösung gelangt ist, weil zum einen die hohe Komplexität gepaart mit begriffli- 
eher Verwirrung oft keine Verständigung zuließ, und weil er zum anderen ein 
Ringen um das Zentrum reformatorischer Theologie darstellt, das von jeder 
Theologengeneration vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Herausforderun- 
gen neu geleistet werden muss. Näher betrachten möchte ich die Diskussionen 
zwischen Martin Luther und Johann Agricola und zwischen Karl Barth und 
Paul Althaus sowie neuere Anstöße von Christof Gestrich und Walter Sparn.

2. Martin Luther gegen Johann Agricola

Der Begriff ״Gesetz“ ist -  selbst bei einer Einschränkung auf seine Verwen- 
dung als Fachterminus im Bereich evangelischer Dogmatik -  klärungsbedürf־ 
tig. Martin Luther verstand unter Gesetz weder (wie Paulus tendenziell1) die

1 Michael Welken Gottes Geist -  Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn 1992, 237, 
weist darauf hin, dass das paulinische Gesetzesverständnis differenzierter betrachtet werden 
muss angesichts der paulinischen Rede vom Gesetz als einem geistlichen (Röm 7,14) und vom  
befreienden Gesetz des Geistes (Röm 8,2).
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38 Alexander 1etz

ora als Ausdruck einer iın Christus ihrem Abschluss gebrachten Epoche
göttlichen Heilshandelns (vgl Rom 10, och (wie die scholastische Theolo-
gie) das eUE (Giesetz Christi 1m Sinne des Liebesgebots bzw. eines christlichen
Naturrechts och die Gesamtheit der biblischen Gebote als geschichtlich be-
dingter Konkretisierungen des Gotteswillens. Sondern Luther verstand unter
(jesetz das Urteil Gottes, wenn dem Menschen in eiıner bestimmten Form
begegnet, nämlich S! ass 6S ihm Sagl, W5 tun un! lassen se1 bzw. Was

er egangen und unterlassen habe.“ Indem CS das tuf, rfüllt das (iesetz ach
Luther mindestens zwe1l Funktionen, näamlich eıne politische un: eine theolo-
gische. Der SUu5S politicus legis, der politische Gebrauch des Gesetzes, bezieht
sich auf die Ermöglichung gesellschaftlichen Zusammenlebens durch die VO
Menschen erfüllbare Forderung ach Einhaltung grundlegender Richtlinien,
WI1IeE S1e der Dekalog un!:! die Goldene Regel formulieren und WI1Ie S$1€e ach 1u-
thers naturrechtlicher Vorstellung jedem Menschen 1Ns Herz geschrieben
sind, wI1e er unitier Rückgriff auf Röm 2,15 formulierte.} Der sSUu5 theologi-
CUS legis, der theologische Gebrauch des Gesetzes, bezieht sich auf die Auf-
deckung der Sundenverfallenheit un!:! Erlösungsbedürftigkeit des Menschen
durch die schlechthin nicht erfüllbare Forderung ach Glauben un!: ach der
Einhaltung des Liebesgebots.‘ Der Mensch I1USS das Gesetz für sich allein

missverstehen als Aufforderung Zu Streben ach vermeintlich
erreichbarer Werkgerechtigkeit, darum — das Gesetz durch das van-
gelium erganzt werden. Unter dem Evangelium verstand Luther das Urteil
Gottes, das dem Menschen in der Form begegnet, ass ihm sagt, wWas ott
für den Menschen tut bzw. hat,; nämlich ass ott dem Menschen 15

Barmherzigkeit seıne Sünden vergibt un! ih rechtfertigt. Im 1C des van-
geliums annn der ensch Gottes Offenbarungswirken vorausgesetzt den
eigentlichen Sinn des (jJesetzes erkennen, nämlich ihn als einen seiıner Sünde
überführten un ZU!T Selbstrechtfertigung unfähigen Menschen Christus

treiben.
Der sogenannte Antinomerstreit in den Jahren 1527 His 541 zwischen Lu-

ther und Melanchthon auf der eınen Neite und deren langjährigem Freund
Johann Agricola auf der anderen Seıte basierte auf theologischen Positionen,
die zeıiıtweilise als gai nicht unvereinbar erschienen WI1Ie ın der nachträglichen
Deutung und die bei verstärktem Bemühen begriffliche Differenzierung
SOWIE einem Deiderseitigen Verzicht auf Polemik weıten Teilen vermuittelbar
gCWESCNH seiın dürften. Stattdessen führte dieser Streit ach einem tragischen
Verlauf Agricolas Widerruf eiınem bleibenden Zerwürfnis SOWI1€e
einer einseltigen Fokussierung spaterer lutherischer Iheologen auf bestimmte
Aspekte der eologie Luthers auf Kosten anderer Aspekte.”

Vgl 2, 466 (Galaterkommentar,
Vgl 1, 426 (2 Antinomerdisputation,
Vgl L, 479 ff. (Galaterkommentar,
Vgl arl Barth, DIie kirchliche Dogmatik, 1V/3, Zürich 1959, 428
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Tora als Ausdruck einer in Christus zu ihrem Abschluss gebrachten Epoche 
göttlichen Heilshandelns (vgl. Röm 10,4) noch (wie die scholastische Theolo- 
gie) das neue Gesetz Christi im Sinne des Liebesgebots bzw. eines christlichen 
Naturrechts noch die Gesamtheit der biblischen Gebote als geschichtlich be- 
dingter Konkretisierungen des Gotteswillens. Sondern Luther verstand unter 
Gesetz das Urteil Gottes, wenn es dem Menschen in einer bestimmten Form 
begegnet, nämlich so, dass es ihm sagt, was zu tun und zu lassen sei bzw. was 
er begangen und unterlassen habe.2 Indem es das tut, erfüllt das Gesetz nach 
Luther mindestens zwei Funktionen, nämlich eine politische und eine theolo- 
gische. Der usus politicus legis, der politische Gebrauch des Gesetzes, bezieht 
sich auf die Ermöglichung gesellschaftlichen Zusammenlebens durch die vom 
Menschen erfüllbare Forderung nach Einhaltung grundlegender Richtlinien, 
wie sie der Dekalog und die Goldene Regel formulieren und wie sie nach Lu- 
thers naturrechtlicher Vorstellung jedem Menschen ins Herz geschrieben 
sind, wie er unter Rückgriff auf Röm 2,15 formulierte.3 Der usus theologi- 
cus legis, der theologische Gebrauch des Gesetzes, bezieht sich auf die Auf- 
deckung der Sündenverfallenheit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen 
durch die schlechthin nicht erfüllbare Forderung nach Glauben und nach der 
Einhaltung des Liebesgebots.4 Der Mensch muss das Gesetz für sich allein 
genommen missverstehen als Aufforderung zum Streben nach vermeintlich 
erreichbarer Werkgerechtigkeit, darum muss das Gesetz stets durch das Evan- 
gelium ergänzt werden. Unter dem Evangelium verstand Luther das Urteil 
Gottes, das dem Menschen in der Form begegnet, dass es ihm sagt, was Gott 
für den Menschen tut bzw. getan hat, nämlich dass Gott dem Menschen aus 
Barmherzigkeit seine Sünden vergibt und ihn rechtfertigt. Im Licht des Evan- 
geliums kann der Mensch -  Gottes Offenbarungswirken vorausgesetzt -  den 
eigentlichen Sinn des Gesetzes erkennen, nämlich ihn als einen seiner Sünde 
überführten und zur Selbstrechtfertigung unfähigen Menschen zu Christus 
zu treiben.

Der sogenannte Antinomerstreit in den Jahren 1527 bis 1541 zwischen Lu- 
ther und Melanchthon auf der einen Seite und deren langjährigem Freund 
Johann Agricola auf der anderen Seite basierte auf theologischen Positionen, 
die zeitweise als gar nicht so unvereinbar erschienen wie in der nachträglichen 
Deutung und die bei verstärktem Bemühen um begriffliche Differenzierung 
sowie einem beiderseitigen Verzicht auf Polemik zu weiten Teilen vermittelbar 
gewesen sein dürften. Stattdessen führte dieser Streit nach einem tragischen 
Verlauf trotz Agricolas W iderruf zu einem bleibenden Zerwürfnis sowie zu 
einer einseitigen Fokussierung späterer lutherischer Theologen auf bestimmte 
Aspekte der Theologie Luthers auf Kosten anderer Aspekte.5

2 Vgl. WA 2,466 (Galaterkommentar, 1519).
3 Vgl. WA 3 9 1,426 (2. Antinomerdisputation, 1538).
4 Vgl. WA 4 0 1,479 ff. (Galaterkommentar, 1535).
5 Vgl. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik, Bd. IV/3, Zürich 1959,428.



Erkenntnis der Sunde AUS dem (jesetz der au dem Evangelium?

Agricola® plädierte für eine Beschränkung der Gesetzesfunktionen auf den
S15 politicus jegis und lehnte den Su5 theologicus legis ab Wahre Sünden-
erkenntnis un! wahre Bufse werden, Agricola, nıcht durch die (Gjesetzes-
predigt, sondern ausschliefßlich durch die Verkündigung des Evangeliums In
Verbindung miıt dem Wirken des Heiligen Geistes erreicht. Darum se1 das
(jesetz ohne heilspädagogische Funktion für den Christen und habe In der
Verkündigung keinen Platz Luther’ betonte demgegenüber, ass ohne die Ge-
setzespredigt un: nıicht als Süunde erkannt werden könne, das Evangelium
nicht verstanden werden könne und die Predigthörer, die Ja allesamt Sünder
sind, in die Gefahr gerleten, ihre Erlösungsbedürftigkeit verdrängen und
sich In falscher Sicherheit wlegen. (jesetz und Evangelium mussten, Lu-
ther, als Zzwel unterschiedliche Urteile (Gottes gleichermaßen bewusst gehalten
werden, damit CS nicht ihrer Vermischung un! damit einer Verwässe-
rung der evangelischen Rechtfertigungslehre kommen könne.

er Begriff Suüunde wird VON Luther und Agricola 1m annähernd gleichen
Sinne nämlich dem Von Erbsünde, Unglaube, Lieblosigkeit) verwendet. Die
Begriffe (iesetz un|: Evangelium werden VON ihnen jedoch in unterschiedli-
cher Weise verwendet. Agricola definierte (jesetz un! Evangelium zZzu einen
1m historischen Sinn als Gehalte verschiedener biblischer Tlexte (AT/Dekalog
NT/Christus) und Zu anderen 1mM raumlichen Sinn als Strukturprinzipien
verschiedener Lebensbereiche (Welt Kirche). Luther definierte (Gjesetz und
Evangelium demgegenüber 1m kommunikativen Sinn als Zzwel Arten Von An-
reden Gottes, die 1m Blick auf die Wirkung, die s1e jeweils beim Angeredeten
hervorrufen, unterschieden werden können. Diese beiden rtien VonNn Anreden
egegnen sowohl 1m en Testament als auch 1M Neuen JTestament, sowohl
1Im Dekalog Ww1e ın der Predigt Jesu und 1mM Betrachten des Leidens Jesu,
ohl 1mM gesellschaftlichen Zusammenleben als auch ın der Kirche

In der allerdings bekanntlic erst ach dem 10od Luthers SOWIE Agr1coO-
las verfassten Konkordienformel wird die unterschiedliche Verwendung
des Begriffs Evangelium thematisiert un:! angesichts des ebenfalls uneinheit-
lichen biblischen Sprachgebrauchs akzeptiert. N1e kommt darum der difte-
renzierten Aussage, ass das Evangelium, WEn CN als gesamte Lehre Christi
definiert werde, als (inaden- und Bußpredigt verstanden werden könne, Wn

C dagegen in Abgrenzung ZU (Gesetz als eigentliches Evangelium definiert
werde, als reine Gnadeniehre verstanden werden müsse.?

Agricola un|: Luther sprachen also jeweils VONN verschiedenen Ihemen,
Wenn S1Ee vVvon (GJesetz un: Evangelium sprachen, un! ihr Streit hätte darum

weıten Teilen fruc.  arer als bewusster Streit ber die vorzugswürdige Be-
zeichnung bestimmter theologischer nhalte enn als vermeintlicher Streit

Vgl 1, 345 (Ihesen die Antinomer,
Vgl U, 465 (Wider die Antinomer, und L, 354 35 / (Ihesen die Antıno-
INCT, 461 (2. Antinomerdisputation,
Vgl 1, 536 (3 Antinomerdisputation,
Vgl BSLEK, 791 (FC Epit
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Agrícola6 plädierte für eine Beschränkung der Gesetzesfunktionen auf den 
usus politicus legis und lehnte den usus theologicus legis ab. Wahre Sünden- 
erkenntnis und wahre Buße werden, so Agricola, nicht durch die Gesetzes- 
predigt, sondern ausschließlich durch die Verkündigung des Evangeliums in 
Verbindung mit dem Wirken des Heiligen Geistes erreicht. Darum sei das 
Gesetz ohne heilspädagogische Funktion für den Christen und habe in der 
Verkündigung keinen Platz. Luther7 betonte demgegenüber, dass ohne die Ge- 
setzespredigt Sünde nicht als Sünde erkannt werden könne, das Evangelium 
nicht verstanden werden könne und die Predigthörer, die ja allesamt Sünder 
sind, in die Gefahr gerieten, ihre Erlösungsbedürftigkeit zu verdrängen und 
sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Gesetz und Evangelium müssten, so Lu- 
ther, als zwei unterschiedliche Urteile Gottes gleichermaßen bewusst gehalten 
werden, damit es nicht zu ihrer Vermischung und damit zu einer Verwässe- 
rung der evangelischen Rechtfertigungslehre kommen könne.

Der Begriff Sünde wird von Luther und Agricola im annähernd gleichen 
Sinne (nämlich dem von Erbsünde, Unglaube, Lieblosigkeit) verwendet. Die 
Begriffe Gesetz und Evangelium werden von ihnen jedoch in unterschiedli- 
eher Weise verwendet. Agricola definierte Gesetz und Evangelium zum einen 
im historischen Sinn als Gehalte verschiedener biblischer Texte (AT/Dekalog -  
NT/Christus) und zum anderen im räumlichen Sinn als Strukturprinzipien 
verschiedener Lebensbereiche (Welt -  Kirche). Luther definierte Gesetz und 
Evangelium demgegenüber im kommunikativen  Sinn als zwei Arten von An- 
reden Gottes, die im Blick auf die Wirkung, die sie jeweils beim Angeredeten 
hervorrufen, unterschieden werden können. Diese beiden Arten von Anreden 
begegnen sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, sowohl 
im Dekalog wie in der Predigt Jesu und im Betrachten des Leidens Jesu,8 so- 
wohl im gesellschaftlichen Zusammenleben als auch in der Kirche.

In der -  allerdings bekanntlich erst nach dem Tod Luthers sowie Agrico- 
las verfassten -  Konkordienformel wird die unterschiedliche Verwendung 
des Begriffs Evangelium thematisiert und angesichts des ebenfalls uneinheit- 
liehen biblischen Sprachgebrauchs akzeptiert. Sie kommt darum zu der diffe- 
renzierten Aussage, dass das Evangelium, wenn es als gesamte Lehre Christi 
definiert werde, als Gnaden- und Büßpredigt verstanden werden könne, wenn 
es dagegen in Abgrenzung zum Gesetz als eigentliches Evangelium definiert 
werde, als reine Gnadenlehre verstanden werden müsse.9

Agricola und Luther sprachen also jeweils von verschiedenen Themen, 
wenn sie von Gesetz und Evangelium sprachen, und ihr Streit hätte darum 
zu weiten Teilen fruchtbarer als bewusster Streit über die vorzugswürdige Be- 
Zeichnung bestimmter theologischer Inhalte denn als vermeintlicher Streit

6 Vgl. WA 3 9 1, 343 f. (Thesen gegen die Antinomer, 1537).
7 Vgl. WA 50, 468 ff. (Wider die Antinomer, 1539) und 39 I, 354. 357 (Thesen gegen die Antino- 

mer, 1537). 461 ff. (2. Antinomerdisputation, 1538).
8 Vgl. WA 3 9 1, 536 (3. Antinomerdisputation, 1538).
9 Vgl. BSLK, 791 f. (FC Epit. V).
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ber diese nhalte selbst geführt werden können. Dass 1€es nicht geschah, hat
insbesondere damit tun, ass sich Luthers Gesetzesverständnis einerseits
VOoO biblischen Sprachgebrauch unterscheidet und andererseits als faktisch
nicht eindeutig erwelist, WI1IeE 65 AUS heutiger systematisch-theologischer
Sicht wünschenswert ware Im Anschluss verschiedene LicCUeTE Arbeiten

Luthers Gesetzesverständnis betont alter parn, ass CS sich bei Luthers
Reden Von Gesetz eın dynamisches Begriffsfeld handelt, das eıne 1elza
von Aspekten bildreich namhaft macht und das auch offene tellen aufweist
und VON Paradoxien gekennzeichnet ist  A Br zeigt auf, „dass Luther auch ıIn
der argumentatıven Kommunikationsform der Antinomerdisputationen eın
beziehungsreiches, der Bufß- und Predigtpraxis Orjentiertes (jesetzesver-
ständnis entwickelt hat, das, flexibel auf unterschiedliche Situationen un:
Personen bezogen, unterschiedlich VonNn (Gesetz redet‘ 1 iıne Darstellung, wel-
che die grundlegenden Unterschiede herausarbeiten möchte, INUSS also eine
gewlsse Komplexitätsreduktion in aufnehmen.

Agricola wollte die evangelische Rechtfertigungslehre ZUur Geltung brin-
PCNH, indem CT betonte, aSSs AUS der rohenden Predigt der alttestamentlichen
Gebote eın Glaube entstehe und somuıt auch weder wahre Süundenerkennt-
N1S och Rechtfertigung och wahre Buße, die allesamt den Glauben VOTaus-

setzen, welcher jedoch NUr uUurc die Predigt der Christusbotschaft geweckt
werden könne. Die Predigt der Christusbotschaft enthalte ZWaT auch die Rede
VonN der Bestimmungsverfehlung des Menschen un: den Aufruf ZU[ Bufße
Allerdings sollte die Predigt Von der Christusbotschaft angesichts dessen ach
Agricola nicht (wie bei Luther) als bestehend (esetz und Evangelium be-
zeichnet werden, sondern 1m anzen als Evangelium, da ansonsien Urc die
Verwendung des Gesetzesbegriffs 1M Zusammenhang mıt dem Evangelium
die Geftahr bestehe, ass die Rechtfertigung mıiıt dem edanken der Werk-
gerechtigkeit Urc Gebotserfüllung ın Verbindung gebrac werde, Wa eıne
Abkehr VON der Grundeinsicht der Rechtfertigungslehre bedeuten würde.

Luther wollte ebenfalls die evangelische Rechtfertigungslehre ZU!T Geltung
bringen, indem betonte, ass die Anrede Gottes, die eım Menschen Ver-
zweiflung angesichts seiner Bestimmungsverfehlung erzeugt, VON der Anrede
Gottes, die den Menschen durch die Zusage der bedingungslosen Liebe tros-
tet, unterschieden werden mMusse, da NUT die zweite Anrede direkt ZUFT Recht-
fertigung beitragen könne. ach Luther ollten diese beiden Anreden nicht
un dem Begriff Evangelium zusammengefasst werden (wie bei Agricola),
sondern mıt den Begriffen (ijesetz und Evangelium unterschieden werden, da

die Gefahr bestehe, ass die (Giırenzen der Funktion der Verzweifl-
lung erzeugenden Anrede un die rechtfertigungstheologisch alles entschei-
en Bedeutung der Glauben weckenden, tröstenden Anrede AUS dem 1C

LO Walter ‚parn, ‚Lex lam adest”. Luthers ede VOo (Jesetz 1n den Antinomerdisputationen, 1n:
Dietrich Korsch/Volker Leppin Hg.) artın Luther Biographie und Iheologie, Tübingen
2010, 211-249, 216
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über diese Inhalte selbst geführt werden können. Dass dies nicht geschah, hat 
insbesondere damit zu tun, dass sich Luthers Gesetzesverständnis einerseits 
vom biblischen Sprachgebrauch unterscheidet und andererseits als faktisch 
nicht so eindeutig erweist, wie es aus heutiger systematisch-theologischer 
Sicht wünschenswert wäre. Im Anschluss an verschiedene neuere Arbeiten 
zu Luthers Gesetzesverständnis betont Walter Sparn, dass ״es sich bei Luthers 
Reden von Gesetz um ein dynamisches Begriffsfeld handelt, das eine Vielzahl 
von Aspekten bildreich namhaft macht und das auch offene Stellen aufweist 
und von Paradoxien gekennzeichnet ist“. Er zeigt auf, ״dass Luther auch in 
der argumentativen Kommunikationsform der Antinomerdisputationen ein 
beziehungsreiches, an der Buß- und Predigtpraxis orientiertes Gesetzesver- 
ständnis entwickelt hat, das, flexibel auf unterschiedliche Situationen und 
Personen bezogen, unterschiedlich von Gesetz redet“.10 Eine Darstellung, wel- 
che die grundlegenden Unterschiede herausarbeiten möchte, muss also eine 
gewisse Komplexitätsreduktion in Kauf nehmen.

Agricola wollte die evangelische Rechtfertigungslehre zur Geltung brin- 
gen, indem er betonte, dass aus der drohenden Predigt der alttestamentlichen 
Gebote kein Glaube entstehe und somit auch weder wahre Sündenerkennt- 
nis noch Rechtfertigung noch wahre Buße, die allesamt den Glauben voraus- 
setzen, welcher jedoch nur durch die Predigt der Christusbotschaft geweckt 
werden könne. Die Predigt der Christusbotschaft enthalte zwar auch die Rede 
von der Bestimmungsverfehlung des Menschen und den Aufruf zur Buße. 
Allerdings sollte die Predigt von der Christusbotschaft angesichts dessen nach 
Agricola nicht (wie bei Luther) als bestehend aus Gesetz und Evangelium be- 
zeichnet werden, sondern im Ganzen als Evangelium, da ansonsten durch die 
Verwendung des Gesetzesbegriffs im Zusammenhang mit dem Evangelium 
die Gefahr bestehe, dass die Rechtfertigung mit dem Gedanken der Werk- 
gerechtigkeit durch Gebotserfüllung in Verbindung gebracht werde, was eine 
Abkehr von der Grundeinsicht der Rechtfertigungslehre bedeuten würde.

Luther wollte ebenfalls die evangelische Rechtfertigungslehre zur Geltung 
bringen, indem er betonte, dass die Anrede Gottes, die beim Menschen Ver- 
zweiflung angesichts seiner Bestimmungsverfehlung erzeugt, von der Anrede 
Gottes, die den Menschen durch die Zusage der bedingungslosen Liebe trös- 
tet, unterschieden werden müsse, da nur die zweite Anrede direkt zur Recht- 
fertigung beitragen könne. Nach Luther sollten diese beiden Anreden nicht 
unter dem Begriff Evangelium zusammengefasst werden (wie bei Agricola), 
sondern mit den Begriffen Gesetz und Evangelium unterschieden werden, da 
sonst die Gefahr bestehe, dass die engen Grenzen der Funktion der Verzweif- 
lung erzeugenden Anrede und die rechtfertigungstheologisch alles entschei- 
dende Bedeutung der Glauben weckenden, tröstenden Anrede aus dem Blick

10 Walter Sparn, ״Lex iam adest“. Luthers Rede vom Gesetz in den Antinomerdisputationen, in: 
Dietrich Korsch/Volker Leppin (Hg.), Martin Luther -  Biographie und Theologie, Tübingen 
2010, 211-249, 216.
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geraten, Was eine Abkehr VOoON der Grundeinsicht der Rechtfertigungslehre be-
deuten wuüuürde.

Abstrahiert TNan VON der unterschiedlichen Verwendung der Begrifte (Je-
setz und Evangelium, ann sich Luther und Agricola 1m Blick auf das
TIThema Süundenerkenntnis darın ein1g, 4SS wahre Sündenerkenntnis (also
nicht UT die Wahrnehmung Von Auswirkungen der Sünde oder Von schein-
bar durch eigene Anstrengungen überwindbaren Mängeln, sondern eın tiefes
Bewusstsein die Korruption des eigenen innersten Wesens und die Be-
stimmungsverfehlung UuUrc Unglauben) ZWel notwendige Voraussetzungen
hat Nämlich erstens die Verkündigung der Bestimmung, der Bestimmungs-
verfehlung und der Notwendigkeit der Bufße des Menschen un: zweitens die
Verkündigung der Gnadenbotschaft!, die den AaNSECMIECSSCHECN Interpretations-
horizont für das (janze darstellt und der, wenn der Heilige (Jeist wirkt, der
Glaube des Menschen folgt Luther bezeichnete 1es 1m Rahmen seiner Defini-
tiıon Von (Jesetz und Evangelium als Erkenntnis der Sünde AUsSs dem (Gesetz und
AUS dem Evangelium. Agricola bezeichnete 1e$ im Rahmen seiner Definition
VOomn (ijesetz un: Evangelium als Erkenntnis der Suüunde AUS$S dem Evangelium.

Uneigentliche Sündenerkenntnis, also die Wahrnehmung Von Auswirkun-
gCmHn der Unı oder Von scheinbar durch eigene Anstrengungen überwindba-
ren Mängeln bzw. eiINer scheinbar uUurc eigene er überwindbaren und
SOM nicht radikalen) Erlösungsbedürftigkeit, ist sowohl ach Luther wI1e auch
ach Agricola Urc die Konfrontation mıt dem (resetz möglich und ZWal 1m
Sinne der Gesetzesverständnisse Luthers und Agricolas). Positive Wirkungen
zeitigt diese uneigentliche Sündenerkenntnis für sich (!) jedoch
ach Luther wl1le ach Agricola bestenfalls 1im Sinne des SUuS politicus egis,
keinesfalls 1m Blick auf das eil des Menschen, da s1e I1UI das treben ach
Werkgerechtigkeit hervorrufen ann ıne indirekte heilspädagogische Funk-
tion ann das Gesetz 11UI im Licht des Evangeliums erhalten (wenn 6C ach
Agricola nicht mehr als (Jesetz bezeichnen ist), un wahre Sündenerkennt-
N1s schliefßlich ist erst Au der Perspektive des Glaubens möglich, der Au dem
Horen des Evangeliums durch den eiligen Geist zuteil wird.!*

arlar Paul Althaus

In der ersten Hälfte des Jahrhunderts lassen sich 1mM Diskurs ZU[r rage
ach der Erkenntnis der un AULS dem Giesetz oder AUS dem Evangelium
vollkommen andere inhaltliche Schwerpunkte wahrnehmen als 1M Antino-
merstreit. Einige lutherische Theologen betonten Hu  —_ ZzweIl ganz bestimmte
Aspekte der eologie Luthers, wobei s$1e dabei teilweise NECUECI, ber Lu-
ther hinausgehenden Aussagen kamen.

Vgl 1, 461 (2. Antinomerdisputation,
12 Vgl 1, 83f. (Disputation de iustificatione, UnN: 15, 7072 (Predigt ber Mft 9 11.,

Oktober
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geraten, was eine Abkehr von der Grundeinsicht der Rechtfertigungslehre be- 
deuten würde.

Abstrahiert man von der unterschiedlichen Verwendung der Begriffe Ge- 
setz und Evangelium, dann waren sich Luther und Agricola im Blick auf das 
Thema Sündenerkenntnis darin einig, dass wahre Sündenerkenntnis (also 
nicht nur die Wahrnehmung von Auswirkungen der Sünde oder von schein- 
bar durch eigene Anstrengungen überwindbaren Mängeln, sondern ein tiefes 
Bewusstsein um die Korruption des eigenen innersten Wesens und um die Be- 
stimmungsverfehlung durch Unglauben) zwei notwendige Voraussetzungen 
hat. Nämlich erstens die Verkündigung der Bestimmung, der Bestimmungs- 
Verfehlung und der Notwendigkeit der Buße des Menschen und zweitens die 
Verkündigung der Gnadenbotschaft11, die den angemessenen Interpretations- 
horizont für das Ganze darstellt und der, wenn der Heilige Geist es wirkt, der 
Glaube des Menschen folgt. Luther bezeichnete dies im Rahmen seiner Défini- 
tion von Gesetz und Evangelium als Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz und 
aus dem Evangelium. Agricola bezeichnete dies im Rahmen seiner Definition 
von Gesetz und Evangelium als Erkenntnis der Sünde aus dem Evangelium.

Uneigentliche Sündenerkenntnis, also die Wahrnehmung von Auswirkun- 
gen der Sünde oder von scheinbar durch eigene Anstrengungen überwindba- 
ren Mängeln bzw. einer scheinbar durch eigene Werke überwindbaren (und 
somit nicht radikalen) Erlösungsbedürftigkeit, ist sowohl nach Luther wie auch 
nach Agricola durch die Konfrontation mit dem Gesetz möglich (und zwar im 
Sinne der Gesetzesverständnisse Luthers und Agricolas). Positive Wirkungen 
zeitigt diese uneigentliche Sündenerkenntnis -  für sich genommen (!) -  jedoch 
nach Luther wie nach Agricola bestenfalls im Sinne des usus politicus legis, 
keinesfalls im Blick auf das Heil des Menschen, da sie nur das Streben nach 
Werkgerechtigkeit hervorrufen kann. Eine indirekte heilspädagogische Funk- 
tion kann das Gesetz nur im Licht des Evangeliums erhalten (wenn es nach 
Agricola nicht mehr als Gesetz zu bezeichnen ist), und wahre Sündenerkennt- 
nis schließlich ist erst aus der Perspektive des Glaubens möglich, der aus dem 
Hören des Evangeliums durch den Heiligen Geist zuteil wird.12

3. Karl Barth gegen Paul Althaus

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich im Diskurs zur Frage 
nach der Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium 
vollkommen andere inhaltliche Schwerpunkte wahrnehmen als im Antino- 
merstreit. Einige lutherische Theologen betonten nun zwei ganz bestimmte 
Aspekte der Theologie Luthers, wobei sie dabei teilweise zu neuen, über Lu- 
ther hinausgehenden Aussagen kamen.

11 Vgl. WA 3 9 1, 461 f. (2. Antinomerdisputation, 1538).
12 Vgl. WA 39 I, 83f. (Disputation de iustificatione, 1536) und 15, 702 (Predigt über Mt 9 ,Iff.,

2. Oktober 1524).



Alexander 1letz

Erstens knüpften s1e Luthers Aussage ass das (Gijesetz als fordernde
Anrede (Gjottes in oOorm grundlegender Richtlinien, WIE s1€e der Dekalog und
die Goldene ege formulieren, jedem Menschen 1NSs Herz geschrieben sel. Sie
vertraten (in verschiedenen Varianten) die These, ass einen Bereich natur-
licher Offenbarung gebe, dem das Gesetz zugehöre, un: der eiıne natürliche,
vorläufige Erkenntnis Gottes, des Gotteswillens und der menschlichen un
ermögliche, die der Christusoffenbarung vorausgehe, auf die sich die TY1S-
tusoffenbarung beziehe und die die Christusoffenbarung ihrem Verständ-
N1ıSs voraussetze.® Der Gotteswille als (resetz begegne insbesondere ıin natur-
lichen Ordnungen und Bindungen von Ehe, Familie, Staat und ec und ın
der geschichtlichen Stunde, die ZU Finsatz für das olk rufe. [)Das in der
natürlichen Offenbarung begegnende (jesetz führe eıner Verzweiflung des
(jewissens angesichts eines unbestimmten 1ssens Sünde in orm VOIN
Schuld und scheiternder Verantwortlichkeit. Das in der Christusoffenbarung
begegnende Evangelium troöste das (Jewissen und ermögliche eine vollständi-
SE Süundenerkenntnis 1m Glauben *

Zweitens knüpften diese eologen Luthers Vorstellung ass der
Dialektik Von (Giottes anklagender Gesetzes-Anrede einerseıts und seiner
tröstenden Evangeliums-Anrede andererseits eine Dialektik im illen, Ja
1 Wesen Gottes zugrunde liege ie vertraten eine Zuordnung VoNn Gericht
und Naı 1mM Sinne eines Nebeneinanders bDzw. Widereinanders), das dem
Nebeneinander VvVon (Gesetz und Evangelium, und Gegenwille, Orn und
1e in ott selbst entsprechen sollte. Für die Süundenerkenntnis folgte dar.
aus, ass Süunde weniger statisch als vernichtete, sondern eher prozesshaft als
permanent vernichtende (in der Begegnung VonNn ensch un! ottes An-
re erkannt wird.

Beiden genannten Aspekten dieser theologischen Ansatze hat arl Barth
entschieden widersprochen. Im 1C. auf die rage ach der natürlichen SUn-
denerkenntnis bekräftigte CT seıne grundlegende Kritik natürlicher TIheo-
logie, Urc. welche die Sache der Theologie, Jesus Christus als das eine Wort
Gottes, au den ugen verloren wurde. Barth wandte sich einen VonNn ihm
(unter dem FEinfluss Ludwig Feuerbachs) sehr spezifisch bestimmten Begriff
VOon natürlicher Theologie”” als „Selbstauslegung und Selbstrechtfertigung ”®
des Menschen ott und se1iNne Gnade auf der Grundlage menschlicher
Einbildung. Süunde ist achar das ic  ige, WOZU Gott Neıin Ssagt, indem
13 Vgl Paul Althaus, DIie Christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh

Vgl mil Brunner, atur und na: Zum Gespräch miıt arl Barth, Tübingen 1934,;, 154
Vgl DPaul Althaus, „Durch das (jesetz kommt FEFrkenntnis der Suüunde“‘. Zur Auseinanderset-
ZUN$ mıiıt der exklusiv-christologischen Dogmatik, in ers. Hg.) Solange „Heute”
heift Rudolf ermann, Berlin 1957, 7-15, Vgl Emil Brunner, Offenbarung und Ver-
unft Die Lehre VU:  - der christlichen Glaubenserkenntnis, Zürich 462

13 Vgl den Überblick den sehr verschiedenen Bedeutungen des Begrifts der natürlichen
Theologie ın der Philosophie- und Theologiegeschichte bei Wolfhart Pannenberg, Systematl-
sche Theologie, l, Göttingen 1988, 108
arlar Die kirchliche Dogmatik F L1/1,; Zürich 1940, 151
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Erstens knüpften sie an Luthers Aussage an, dass das Gesetz als fordernde 
Anrede Gottes in Form grundlegender Richtlinien, wie sie der Dekalog und 
die Goldene Regel formulieren, jedem Menschen ins Herz geschrieben sei. Sie 
vertraten (in verschiedenen Varianten) die These, dass es einen Bereich natür- 
licher Offenbarung gebe, dem das Gesetz zugehöre, und der eine natürliche, 
vorläufige Erkenntnis Gottes, des Gotteswillens und der menschlichen Sünde 
ermögliche, die der Christusoffenbarung vorausgehe, auf die sich die Chris- 
tusoffenbarung beziehe und die die Christusoffenbarung zu ihrem Verständ- 
nis voraussetze.13 Der Gotteswille als Gesetz begegne insbesondere in natür- 
liehen Ordnungen und Bindungen von Ehe, Familie, Staat und Recht und in 
der geschichtlichen Stunde, die zum Einsatz für das Volk rufe. Das in der 
natürlichen Offenbarung begegnende Gesetz führe zu einer Verzweiflung des 
Gewissens angesichts eines unbestimmten Wissens um Sünde in Form von 
Schuld und scheiternder Verantwortlichkeit. Das in der Christusoffenbarung 
begegnende Evangelium tröste das Gewissen und ermögliche eine vollständi- 
ge Sündenerkenntnis im Glauben.14

Zweitens knüpften diese Theologen an Luthers Vorstellung an, dass der 
Dialektik von Gottes anklagender Gesetzes-Anrede einerseits und seiner 
tröstenden Evangeliums-Anrede andererseits eine Dialektik im Willen, ja 
im Wesen Gottes zugrunde liege. Sie vertraten eine Zuordnung von Gericht 
und Gnade im Sinne eines Nebeneinanders (bzw. Widereinanders), das dem 
Nebeneinander von Gesetz und Evangelium, Wille und Gegenwille, Zorn und 
Liebe in Gott selbst entsprechen sollte. Für die Sündenerkenntnis folgte dar- 
aus, dass Sünde weniger statisch als vernichtetey sondern eher prozesshaft als 
permanent zu vernichtende (in der Begegnung von Mensch und Gottes An- 
rede) erkannt wird.

Beiden genannten Aspekten dieser theologischen Ansätze hat Karl Barth 
entschieden widersprochen. Im Blick auf die Frage nach der natürlichen Sün- 
denerkenntnis bekräftigte er seine grundlegende Kritik an natürlicher Theo- 
logie, durch welche die Sache der Theologie, Jesus Christus als das eine Wort 
Gottes, aus den Augen verloren würde. Barth wandte sich gegen einen von ihm 
(unter dem Einfluss Ludwig Feuerbachs) sehr spezifisch bestimmten Begriff 
von natürlicher Theologie15 als ״Selbstauslegung und Selbstrechtfertigung“16 
des Menschen gegen Gott und seine Gnade auf der Grundlage menschlicher 
Einbildung. Sünde ist nach Barth das Nichtige, wozu Gott Nein sagt, indem er

13 Vgl. Paul Althaus, Die Christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh 31952, 44. 
Vgl. Emil Brunnen Natur und Gnade. Zum Gespräch mit Karl Barth, Tübingen 1934,184.

14 Vgl. Paul Althaus, ״Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“. Zur Auseinanderset־ 
zung mit der exklusiv-christologischen Dogmatik, in: ders. u. a. (Hg.), Solange es ״Heute” 
heißt. FS Rudolf Hermann, Berlin 1957, 7-15, 8. Vgl. Emil Brunner, Offenbarung und Ver- 
nunft. Die Lehre von der christlichen Glaubenserkenntnis, Zürich 21961,462.

15 Vgl. den Überblick zu den sehr verschiedenen Bedeutungen des Begriffs der natürlichen 
Theologie in der Philosophie- und Theologiegeschichte bei Wolfliart Pannenberg, Systemati- 
sehe Theologie, Bd. 1, Göttingen 1988,108 ff.

16 Karl Barth, Die kirchliche Dogm atik, Bd. II/l, Zürich 1940,151.
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Jesus Christus Ja Ssag(. Insofern könne Sünde nicht unabhängig VOoNn Jesus
Christus erkannt werden ’ ıne Erkenntnis der Sünde se1 also NUuTr AUS dem
Evangelium 1mM Sinne des einen Wortes Gottes, das auch das Gesetz als lebens-
dienliche Weisung in sich schlieft, un! keinesfalls AUS$S dem (Jesetz 1m Sin-

einer VOm Christusgeschehen isolierbaren natürlichen Offenbarung eıner
göttlichen Leistungs- un Vergeltungsordnung möglich. Sowohl Gefühle Von
Schuld oder Verantwortung als auch die Erkenntnis Von „Übelständen“, dem
„herrschenden BOösen in der lt“‚ „iInneren und außeren Lebenskonflikten
oder der „Unvollkommenheit und Problematik seiner Existenz“ sej]en möÖg-
lich, aber S1e dürften nicht als natürliche vorläufige Sündenerkenntnis gedeu-
tet werden, die die Christusoffenbarung anknüpfen könne.'®

Im Blick aufdie rage danach, als Wa die un 1m Kontext der Zuordnung
VonNn Gerichtswillen und Gnadenwillen (Gijottes erkannt werde, betonte Barth,
ass die ufspaltung des eıiınen Wortes (Jottes ın eın Ssogenanntes Evangelium
und eın sogenanntes (Giesetz unplausibel und ohne biblisches Recht cei!?” eben-

wI1e die Annahme eines Willens-Dualismus ın Gott selbst. Orn un: (Ge-
richt (Jottes mussten vielmehr VOoO Gnadenwillen (jottes her verstanden WCI-

en, der eindeutig das en und die Kettung des Menschen wolle und der in
Jesus Christus (auch un gerade 1mM vernichtenden Gericht ber die un
Kreuz) offenbart sel Das (Giesetz stehe dem Evangelium nicht gegenüber, SO11-
ern das (ijesetz se1ıl „1Mm Evangelium, VoO Evangelium her un! auf das vVan-
gelium hin Das Evangelium se1 jedoch „kein Gemisch von Freudens- und
Schreckens-, vVon €e115- und Unheilsbotschaft”?!, sondern Ofscha des (ina-
denbundes, dem esS gehöre, ass der gerechtfertigte ensch seliner
Existenzform als (ottes treuer Bundesgenosse “ Urc seın Tun entspre-
chen habe Gerade weil die Sündenlehre ANSCINCSSCH NUur ın negatıver Entspre-
chung ZUr Christologie 1m Zusammenhang der Versöhnungslehre entfaltet
werden könne, könne die Sünde 1Ur als überwundene in den 1C kommen.“
Wirkliche Süundenerkenntnis fällt mıt der Erkenntnis des Sieges
Jesu Christi ber die Sunde In Jesus Christus ist die Tötung der Sünde und
des alten Menschen eın für lNemal geschehen. In ihm sind alle Menschen
VOoNn ott her objektiv schon ın den Stand des Lebens verse ob S1e

wissen un! glauben oder nicht ie sind homines iustificati, gerechtfertigte
Menschen, un: nicht (wie ın der lutherischen 1heologie) homines ijustificandi,

rechtfertigende Menschen.

17 Vgl arlar DIie kirchliche Dogmati Zürich 1950, 405, und 1V/1, Zürich
1953, 430
arl Barth, Die kirchliche Dogmatik, Zürich 1948, und 1V/1 (S. Anm 17)
39 / Vgl 1/2, Zürich 1938, 287

Z2U
Vgl a.a. ,, 1V/3 (S. AÄAnm 42/.

21
Ders., Evangelium und Gesetz, München 1935,
Ders., Die kirchliche Dogmatik, 11/2, Zürich 1942,

22 A.a.Q., 1V/2, Zürich 1955, 565
23 Vgl a.a.Q)., 11/2 (S. Anm 21) 1/5
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zu Jesus Christus Ja sagt. Insofern könne Sünde nicht unabhängig von Jesus 
Christus erkannt werden.17 Eine Erkenntnis der Sünde sei also nur aus dem 
Evangelium im Sinne des einen Wortes Gottes, das auch das Gesetz als lebens- 
dienliche Weisung in sich schließt, und keinesfalls aus dem Gesetz im Sin- 
ne einer vom Christusgeschehen isolierbaren natürlichen Offenbarung einer 
göttlichen Leistungs- und Vergeltungsordnung möglich. Sowohl Gefühle von 
Schuld oder Verantwortung als auch die Erkenntnis von ״Übelständen‘, dem 
 “inneren und äußeren Lebenskonflikten״ ,“herrschenden Bösen in der Welt״
oder der ״Unvollkommenheit und Problematik seiner Existenz“ seien mög- 
lieh, aber sie dürften nicht als natürliche vorläufige Sündenerkenntnis gedeu- 
tet werden, an die die Christusoffenbarung anknüpfen könne.18

Im Blick auf die Frage danach, als was die Sünde im Kontext der Zuordnung 
von Gerichtswillen und Gnadenwillen Gottes erkannt werde, betonte Barth, 
dass die Aufspaltung des einen Wortes Gottes in ein sogenanntes Evangelium 
und ein sogenanntes Gesetz unplausibel und ohne biblisches Recht sei19 eben- 
so wie die Annahme eines Willens-Dualismus in Gott selbst. Zorn und Ge- 
rieht Gottes müssten vielmehr vom Gnadenwillen Gottes her verstanden wer- 
den, der eindeutig das Leben und die Rettung des Menschen wolle und der in 
Jesus Christus (auch und gerade im vernichtenden Gericht über die Sünde am 
Kreuz) offenbart sei. Das Gesetz stehe dem Evangelium nicht gegenüber, son- 
dern das Gesetz sei ״im Evangelium, vom Evangelium her und auf das Evan- 
gelium hin“.20 Das Evangelium sei jedoch ״kein Gemisch von Freudens- und 
Schreckens-, von Heils- und Unheilsbotschaft“21, sondern Botschaft des Gna- 
denbundes, zu dem es gehöre, dass der gerechtfertigte Mensch seiner ״neuen 
Existenzform als Gottes treuer Bundesgenosse“22 durch sein Tun zu entspre- 
chen habe. Gerade weil die Sündenlehre angemessen nur in negativer Entspre- 
chung zur Christologie im Zusammenhang der Versöhnungslehre entfaltet 
werden könne, könne die Sünde nur als überwundene in den Blick kommen.23 
Wirkliche Sündenerkenntnis fällt zusammen mit der Erkenntnis des Sieges 
Jesu Christi über die Sünde. In Jesus Christus ist die Tötung der Sünde und 
des alten Menschen ein für allemal geschehen. In ihm sind alle Menschen 
von Gott her objektiv schon in den Stand des neuen Lebens versetzt, ob sie 
es wissen und glauben oder nicht. Sie sind homines iustificati, gerechtfertigte 
Menschen, und nicht (wie in der lutherischen Theologie) homines iustificandi, 
zu rechtfertigende Menschen.

17 Vgl. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik Bd. III/3, Zürich 1950, 405, und Bd. IV/1, Zürich 
1953, 430.

18 Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik, Bd. III/2, Zürich 1948, 40 f. und Bd. IV/1 (s. Anm. 17), 
397. Vgl. Bd. 1/2, Zürich 1938, 287 ff.

19 Vgl. a. a. O., Bd. IV/3 (s. Anm. 5), 427.
20 Der s., Evangelium und Gesetz, München 1935,3.
21 Ders., Die kirchliche Dogmatik, Bd. II/2, Zürich 1942,12.
22 A. a. O., Bd. W /2, Zürich 1955, 565.
23 Vgl. a. a. O., Bd. II/2 (s. Anm. 21), 175 ff.



Alexander leiz

Besonders deutlich wurde Barth wiederum VOoOoIl Paul Althaus widerspro-
chen. Im Blick auf die rage ach der natürlichen Sündenerkenntnis warf
Barth OIlI, ass sich dieser mıt seliner Posıtion die gesamte dogmatische
Tradition, die reformatorischen Bekenntnisse und das Zeugnis
der Heiligen Schrift gestellt habe, die allesamt selbstverständlich Vomn einer
allgemeinen Öffenbarung (revelatio generalis) zusätzlich ZUr Offenbarung ın
Jesus TISC[US (revelatio specialis) au  CN sejen.“* Althaus verwIlıes in der
Diskussion mıit Barth auf den locus classicus ZUu!T natürlichen Theologie, RKom
‚182 „Denn (jottes Orn wird VOorm Himmel her offenbart ber alles gOLL-
I0se Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch
Ungerechtigkeit niederhalten Denn Wa INan Von (jott erkennen kann, ist
unter ihnen offenbar: enn ott hat 6S ihnen offenbart Denn (Gjottes unsicht-
bares Wesen, das ist seine ew1ge raft und Gottheit, wird seit der Schöpfung
der Welt ersehen Au$S seinen Werken, wenn INan S1e wahrnimmt, ass S1€e
keine Entschuldigung haben.“ Althaus stellte ec fest, ass Barths Aus-
legung dieser Verse, ach der 1er von einem Aspekt der Christusoffenbarung
die Rede seın solle, nicht die Intention des Verfassers Paulus trefifen dürfte.“
Auf der anderen Seıte ist jedoch WwIe beispielsweise Eduard Lohse ın seinem
Kommentar betont“ auch VOLr eıner Überinterpretation der Verse durch
Vertreter eıner natürlichen Theologie aINCIl, da das Interesse des Paulus
nicht In der Entwicklung eiıner natürlichen Theologie, sondern lediglich 1
Aufweis der Unentschuldbarkei der Menschen lag 27

Althaus ist zuzustimmen, wenn auf die theologiegeschichtliche Bedeu-
tung der Unterscheidung VONN revelatio generalis un! revelatio specialis hin-
welst, deren urzel 1m Nebeneinander biblischer Aussagen ZUuUr Fxklusivität
der Christusoffenbarung un Gottesoffenbarungen außerhalb Jesu Chris-
t1 jeg Bis einem gewissen rad konnten sowohl w1e auch ar sich
jeweils auf Luther berufen, der ähnlich w1e Johannes Calvin) eiınerseıts mıt
einem allgemeinen Wiıssen die Wirklichkeit (jottes und grund-
legende Gebote rechnete, andererseits jedoch nicht müde wurde betonen,
ass 65 klare, den Weg zZzu Leben erschließende Gotteserkenntnis nicht
Jesus Christus und dem Kreuz vorbei geben könne un a4asSs natürliche (jot-
teserkenntnis allein Irrtumern un: Götzendienst führen MUÜsSse.“S ar

24 Vgl Paul Althaus, „Durch das Gesetz (s. Anm 14), Althaus pragte für die Unterschei-
dung Von revelatio generalis und revelatio specialis die Begriffe Uroffenbarung und Heils-
offenbarung.

2 O)
26

27
Vgl Eduard Lohse, Der Brief die Römer, Göttingen 2003,
ach Günther Bornkamm INUSS dieser ext als prophetische Scheltrede gelesen werden, de-
Ten Pointe nicht ın der Behauptung einer natürlichen Fähigkeit Zu[! Erkenntnis des (Jottes-
willens, sondern 1n der Anklage des Nichterkennens des Oftensichtlichen lag. Vgl Günther
Bornkamm, Die Offenbarung des Zornes (1oOttes (Röm 1-3), In: ders., Das Ende des Gesetzes,
München 0—_4  \

28 Vgl 5 $ 177 (Römerbriefvorlesung, 515/16, Scholion Kom 1,19) und 19, 206 (Der Pro-
phet Jona ausgelegt, Vgl Johannes Calvin, Institutio Christianae religionis, 1,3,3 und 1,4,3

Alexander Dietz4 4

Besonders deutlich wurde Barth wiederum von Paul Althaus widerspro- 
chen. Im Blick auf die Frage nach der natürlichen Sündenerkenntnis warf er 
Barth vor, dass sich dieser mit seiner Position gegen die gesamte dogmatische 
Tradition, gegen die reformatorischen Bekenntnisse und gegen das Zeugnis 
der Heiligen Schrift gestellt habe, die allesamt selbstverständlich von einer 
allgemeinen Offenbarung (revelatio generalis) zusätzlich zur Offenbarung in 
Jesus Christus (revelatio specialis) ausgegangen seien.24 Althaus verwies in der 
Diskussion mit Barth auf den locus classicus zur natürlichen Theologie, Röm 
 -Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gott״ :1,18-20
lose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch 
Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist 
unter ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsicht- 
bares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung 
der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie 
keine Entschuldigung haben.“ Althaus stellte zu Recht fest, dass Barths Aus- 
legung dieser Verse, nach der hier von einem Aspekt der Christusoffenbarung 
die Rede sein solle, nicht die Intention des Verfassers Paulus treffen dürfte.25 
Auf der anderen Seite ist jedoch -  wie beispielsweise Eduard Lohse in seinem 
Kommentar betont26 -  auch vor einer Überinterpretation der Verse durch 
Vertreter einer natürlichen Theologie zu warnen, da das Interesse des Paulus 
nicht in der Entwicklung einer natürlichen Theologie, sondern lediglich im 
Aufweis der Unentschuldbarkeit der Menschen lag.27

Althaus ist zuzustimmen, wenn er auf die theologiegeschichtliche Bedeu- 
tung der Unterscheidung von revelatio generalis und revelatio specialis hin- 
weist, deren Wurzel im Nebeneinander biblischer Aussagen zur Exklusivität 
der Christusoffenbarung und zu Gottesoffenbarungen außerhalb Jesu Chris- 
ti liegt. Bis zu einem gewissen Grad konnten sowohl er wie auch Barth sich 
jeweils auf Luther berufen, der (ähnlich wie Johannes Calvin) einerseits mit 
einem vagen allgemeinen Wissen um die Wirklichkeit Gottes und um grund- 
legende Gebote rechnete, andererseits jedoch nicht müde wurde zu betonen, 
dass es klare, den Weg zum Leben erschließende Gotteserkenntnis nicht an 
Jesus Christus und dem Kreuz vorbei geben könne und dass natürliche Got- 
teserkenntnis allein zu Irrtümern und Götzendienst führen müsse.28 Barth

24 Vgl. Paul Althaus, ״Durch das Gesetz ..." (s. Anm. 14), 8. Althaus prägte für die Unterschei- 
dung von revelatio generalis und revelatio specialis die Begriffe Uroffenbarung und Heils- 
Offenbarung.

25 A.a.O., 10f.
26 Vgl. Eduard Lohse, Der Brief an die Römer, Göttingen 2003, 8.
27 Nach Günther Bornkamm muss dieser Text als prophetische Scheltrede gelesen werden, de- 

ren Pointe nicht in der Behauptung einer natürlichen Fähigkeit zur Erkenntnis des Gottes- 
willens, sondern in der Anklage des Nichterkennens des Offensichtlichen lag. Vgl. Günther 
Bornkamm, Die Offenbarung des Zornes Gottes (Röm 1-3), in: ders.. Das Ende des Gesetzes, 
München 51966,9-33.

28 Vgl. WA 56,177 (Römerbriefvorlesung, 1515/16, Scholion zu Röm 1,19) und WA 19,206 (Der Pro- 
phet Jona ausgelegt, 1526). Vgl. Johannes Calvin, Institutio Christianae religionis, 1,3,3 und 1,4,3.
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vernachlässigte die WI1e Althaus betonte biblisch ezeugte und 1m Blick
auf andere Religionen aum (ohne Überheblichkeit) leugnende Möglich-
keit Gottes, Menschen auch außerhalb der Christusoffenbarung eın geWISSES
Wissen ih un:! das VonNn ıhm Gebotene erschließen. Aufßfßerdem ware
eine Theologie, die auf jegliche Anknüpfung die Welterfahrung verzichtet,
nicht mehr kommunikationsfähig.” Barth ist jedoch darin recht geben, ass
selbst eine Anerkennung dieser göttlichen Möglichkeit niemals die Behaup-
tung eıiner VonNn der Christusoffenbarung isolierten allgemeinen Offenbarung
als menschlicher Möglichkeit oder gal allgemeiner Faktizität rechtfertigen
könne.“” ıne natürliche Theologie In diesem Sinne Wal Luther 1M egen-
satz ZUT lutherischen Theologie des frühen Jahrhunderts fremd, ebenso
WwI1e eine ideologische Überhöhung des SusSs politicus Jegis ZUT Abschirmung
vermeintlich eigengesetzlicher politischer Ordnungen Kritik und ZUuUr

Legitimation völkischer Vorstellungen. Hıer sah ar mıt Luther) die (Ge-
fahren klarer als seıne Gegner. ber auch Althaus konnte durchaus die F1in-
sicht formulieren, ass „heilsame Schöpfungsordnungen und Sünde immer
schon ineinander “ ägen

egen Barths These einer Erkennbarkeit der Sünde allein Au dem Evange-
lium betonte Althaus die Möglichkeit der vorläufigen Sündenerkenntnis Urc
das Gesetz, die das Evangelium, durch das eine vollständige Sündener-
kenntnis ermöglicht werde, anknüpfe. Althaus verwles ın der Diskussion mıt
Barth auf den locus classicus dieser Position, Röm 3,20b ‚Durch das (Jesetz
kommt Erkenntnis der Sünde.‘ ach ar versteht INan diesen Vers falsch,
wenn Ma  a} das Gesetz, VOoNn dem die Rede ist, als VO Evangelium unterschie-
denes (jesetz deutet. Vielmehr sel1 Vom (iesetz des Gnadenbundes die Rede,
das VonNn Paulus den Werkgerechtigkeits-Missbrauch 1mM Judentum

als Teil des Evangeliums interpretiert werde.* ach Althaus handelt
CS sich dabei eine Umdeutung den seines Erachtens offenkundigen
Sinn des JTextes ın seinem Kontext, Ja eiıne Vergewaltigung des Textes VonNn
der vorgefassten eigenen lheorie her.® Tatsächlich werden ohl weder ar
och die utherische Theologie 1n ihren systematisierenden Auslegungen dem
Anliegen des Textes gerecht, dem darum geht WwI1Ie wiederum Eduard Loh-

in seinem Kommentar betont aufzuzeigen, ass das (jesetz keinen Beitrag
ZUurTr Rechtfertigung eisten könne, sondern UT ZUr Erfahrung, die aufweist,
WAas Süunde ist “ Dass sich Aall5 dieser Erfahrung ach Paulus nicht die Erkennt-

29 Vgl Pannenberg, eologie (S. Anm. 5), 120 ach Michael Welker ist Barths Anthropologie
allerdings nicht wirklich eX k lusiv christologisch; vgl Michael Welker, Barth und Feuerbach,
1n: ders., Theologische Profile, Frankfurt a. M 2009, 15/-181, 164 1/6.
Vgl Wilfried Oest, arl Barth un: das lutherische Verständnis VonNn (iesetz un Evangelium,
ın KuD) (1978) 6-103,

32
Paul Althaus, Theologie der Ordnungen, Gütersloh 1934,

33
Vgl arl Barth, DIie kirchliche Dogmatik , IV/1 (s. Anm 17), 43/.
Vgl Althaus, ‚Durch das (JesetzErkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium?  45  vernachlässigte die - wie Althaus betonte — biblisch bezeugte und im Blick  auf andere Religionen kaum (ohne Überheblichkeit) zu leugnende Möglich-  keit Gottes, Menschen auch außerhalb der Christusoffenbarung ein gewisses  Wissen um ihn und das von ihm Gebotene zu erschließen. Außerdem wäre  eine Theologie, die auf jegliche Anknüpfung an die Welterfahrung verzichtet,  nicht mehr kommunikationsfähig.” Barth ist jedoch darin recht zu geben, dass  selbst eine Anerkennung dieser göttlichen Möglichkeit niemals die Behaup-  tung einer von der Christusoffenbarung isolierten allgemeinen Offenbarung  als menschlicher Möglichkeit oder gar allgemeiner Faktizität rechtfertigen  könne.* Eine natürliche Theologie in diesem Sinne war Luther - im Gegen-  satz zur lutherischen Theologie des frühen 20. Jahrhunderts - fremd, ebenso  wie eine ideologische Überhöhung des usus politicus legis zur Abschirmung  vermeintlich eigengesetzlicher politischer Ordnungen gegen Kritik und zur  Legitimation völkischer Vorstellungen. Hier sah Barth (mit Luther) die Ge-  fahren klarer als seine Gegner. Aber auch Althaus konnte durchaus die Ein-  sicht formulieren, dass „heilsame Schöpfungsordnungen und Sünde immer  schon ineinander“” lägen.  Gegen Barths These einer Erkennbarkeit der Sünde allein aus dem Evange-  lium betonte Althaus die Möglichkeit der vorläufigen Sündenerkenntnis durch  das Gesetz, an die das Evangelium, durch das eine vollständige Sündener-  kenntnis ermöglicht werde, anknüpfe. Althaus verwies in der Diskussion mit  Barth auf den locus classicus dieser Position, Röm 3,20b: „Durch das Gesetz  kommt Erkenntnis der Sünde.“ Nach Barth versteht man diesen Vers falsch,  wenn man das Gesetz, von dem die Rede ist, als vom Evangelium unterschie-  denes Gesetz deutet. Vielmehr sei vom Gesetz des Gnadenbundes die Rede,  das von Paulus gegen den Werkgerechtigkeits-Missbrauch im Judentum an-  gemessen als Teil des Evangeliums interpretiert werde.* Nach Althaus handelt  es sich dabei um eine Umdeutung gegen den seines Erachtens offenkundigen  Sinn des Textes in seinem Kontext, ja um eine Vergewaltigung des Textes von  der vorgefassten eigenen Theorie her.” Tatsächlich werden wohl weder Barth  noch die lutherische Theologie in ihren systematisierenden Auslegungen dem  Anliegen des Textes gerecht, dem es darum geht - wie wiederum Eduard Loh-  se in seinem Kommentar betont - aufzuzeigen, dass das Gesetz keinen Beitrag  zur Rechtfertigung leisten könne, sondern nur zur Erfahrung, die aufweist,  was Sünde ist.* Dass sich aus dieser Erfahrung nach Paulus nicht die Erkennt-  29  Vgl. Pannenberg, Theologie (s. Anm. 15), 120. Nach Michael Welker ist Barths Anthropologie  allerdings nicht wirklich exklusiv christologisch; vgl. Michael Welker, Barth und Feuerbach,  in: ders., Theologische Profile, Frankfurt a. M. 2009, 157-181, 164, 176.  30  Vgl. Wilfried Joest, Karl Barth und das lutherische Verständnis von Gesetz und Evangelium,  in: KuD 24 (1978), 86-103, 92.  31  32  Paul Althaus, Theologie der Ordnungen, Gütersloh 1934, 26.  33  Vgl. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik , Bd. IV/1 (s. Anm. 17), 437.  Vgl. Althaus, „Durch das Gesetz ...“ (s. Anm. 14), 9f.  34  Vgl. Lohse (s. Anm. 26), 120. 127.(S. Anm. 14),

54 Vgl Lohse (S. Anm 26); 120 127

45Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium?

vernachlässigte die -  wie Althaus betonte -  biblisch bezeugte und im Blick 
auf andere Religionen kaum (ohne Überheblichkeit) zu leugnende Möglich- 
keit Gottes, Menschen auch außerhalb der ChristusofFenbarung ein gewisses 
Wissen um ihn und das von ihm Gebotene zu erschließen. Außerdem wäre 
eine Theologie, die auf jegliche Anknüpfung an die Welterfahrung verzichtet, 
nicht mehr kommunikationsfähig.29 Barth ist jedoch darin recht zu geben, dass 
selbst eine Anerkennung dieser göttlichen Möglichkeit niemals die Behaup- 
tung einer von der ChristusofFenbarung isolierten allgemeinen Offenbarung 
als menschlicher Möglichkeit oder gar allgemeiner Faktizität rechtfertigen 
könne.30 Eine natürliche Theologie in diesem Sinne war Luther -  im Gegen- 
satz zur lutherischen Theologie des frühen 20. Jahrhunderts -  fremd, ebenso 
wie eine ideologische Überhöhung des usus politicus legis zur Abschirmung 
vermeintlich eigengesetzlicher politischer Ordnungen gegen Kritik und zur 
Legitimation völkischer Vorstellungen. Hier sah Barth (mit Luther) die Ge- 
fahren klarer als seine Gegner. Aber auch Althaus konnte durchaus die Ein- 
sicht formulieren, dass ״heilsame Schöpfungsordnungen und Sünde immer 
schon ineinander“31 lägen.

Gegen Barths These einer Erkennbarkeit der Sünde allein aus dem Evange- 
lium betonte Althaus die Möglichkeit der vorläufigen Sündenerkenntnis durch 
das Gesetz, an die das Evangelium, durch das eine vollständige Sündener- 
kenntnis ermöglicht werde, anknüpfe. Althaus verwies in der Diskussion mit 
Barth auf den locus classicus dieser Position, Röm 3,20b: ״Durch das Gesetz 
kommt Erkenntnis der Sünde.“ Nach Barth versteht man diesen Vers falsch, 
wenn man das Gesetz, von dem die Rede ist, als vom Evangelium unterschie- 
denes Gesetz deutet. Vielmehr sei vom Gesetz des Gnadenbundes die Rede, 
das von Paulus gegen den Werkgerechtigkeits-Missbrauch im Judentum an- 
gemessen als Teil des Evangeliums interpretiert werde.32 Nach Althaus handelt 
es sich dabei um eine Umdeutung gegen den seines Erachtens offenkundigen 
Sinn des Textes in seinem Kontext, ja um eine Vergewaltigung des Textes von 
der vorgefassten eigenen Theorie her.33 Tatsächlich werden wohl weder Barth 
noch die lutherische Theologie in ihren systematisierenden Auslegungen dem 
Anliegen des Textes gerecht, dem es darum geht -  wie wiederum Eduard Loh- 
se in seinem Kommentar betont -  aufzuzeigen, dass das Gesetz keinen Beitrag 
zur Rechtfertigung leisten könne, sondern nur zur Erfahrung, die aufweist, 
was Sünde ist.34 Dass sich aus dieser Erfahrung nach Paulus nicht die Erkennt­

29 Vgl. Pannenbergy Theologie (s. Anm. 15), 120. Nach Michael Welker ist Barths Anthropologie 
allerdings nicht wirklich exklusiv christologisch; vgl. Michael Welker, Barth und Feuerbach, 
in: ders.y Theologische Profile, Frankfurt a. M. 2009,157-181,164.176.

30 Vgl. Wilfried Joest, Karl Barth und das lutherische Verständnis von Gesetz und Evangelium, 
in: KuD 24 (1978), 86-103, 92.

31 Paul Althaus, Theologie der Ordnungen, Gütersloh 1934, 26.
32 Vgl. Karl Barth, Die kirchliche Dogm atik, Bd. IV/1 (s. Anm. 17), 437.
33 Vgl. Althaus, ״Durch das Gesetz ...“ (s. Anm. 14), 9 f.
34 Vgl. Lohse (s. Anm. 26), 120.127.
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Nn1s des eigenen Sünderseins ergibt, geht AUSs seinem persönlichen Erfahrungs-
bericht In Phil 3, hervor, ach dem sich VOL seıner Bekehrung als untadelig
1M Blick auf die Forderungen des (Gesetzes wahrgenommen hatte

Althaus sah 1n seinem Streit miıt Barth eiıne Neuauflage des alteren Streites
zwischen Luther und Agricola.” uch wenn sich Im NeUeTeN Sfreit der theo-
logisch-inhaltliche Fokus deutlich verschoben hatte und die theologischen
Differenzen der Disputanten größer als 1mM alteren Streit, lassen
sich gewisse Parallelen nicht verkennen. Wieder War es S! ass beide Seiten
die Begriffe Gesetz un Evangelium in einer dezidiert unterschiedlichen und
In beiden Fällen gegenüber biblischem Sprachgebrauch eigenständigen) Weise
verwandten, und wieder wWwWal es ass die Seite, die eiıne Erkenntnis der Süun-
de allein AUS dem Evangelium vertrat, eın Evangeliumsverständnis VOIaus-

se{izfte, das ach lutherischem Verständnis eiıne Einheit, wenn nıicht par MI1-
schung aus Gesetz und Evangelium darstellt. Barth seizte (iesetz mıiıt Gebot
1mM Sınne neutestamentlicher Paränese gleich.”® Fr behandelte letztlich L1UT

den ertius SUuSs legis, den dritten Gebrauch des Gesetzes für die Glaubenden,
un se{zie die Stelle der Behandlung der anderen beiden su$5 die Oftenba-
rungslehre. ach Barth wird das Gesetz als (iottes gute abe Urc die un
ZUuU anklagenden und 1mM Sinne vermeintlich geforderter Gesetzlichkeit m1SSs-
verstandenen Gesetz korrumpiert und durch die Naı als „Form des Van-
geliums”” wiederhergestellt (im Sinne der neutestamentlichen Paranese als
Auslegung der Inanspruchnahme des Menschen durch dessen Sein 1n Y1S-
tus) Althaus sprach terminologisch anders, aber inhaltlich ahnlich Von
dem ebot,; das durch die un:I anklagenden un Im Sinne vermeınt-
ich geIorderter Gesetzlichkeit missverstandenem Gesetz korrumpiert werde
un:! durch die Gnade als Gebaot wiederhergestellt werde.“®

Damıt vertrat Althaus (auch wenn In diesem Zusammenhang bewusst
den Begriff Gebot des Begriffs (1esetz verwendete) einen ertius SUusSs

egis, dem Luther und viele utherische eologen allerdings eher kritisch
gegenüberstanden bzw. -stehen. Sowohl die lutherischen Kritiker eines ertius
SUuS$Ss egis als auch Barth als dessen Befürworter begründen ihre Positionen
interessanterwelse gleichermaßen damit, ass die Glaubenden (i10ttes Willen
N dem Evangelium erkennen wuüurden. Die lutherischen Kritiker berufen sich
mıt dieser Begründung auf den Sachverhalt, ass Glaubende, weil s1e (Giottes
ilien AUS dem Evangelium erkennen, diesem 7weck das als alternative
Erkenntnisquelle gedachte Gesetz verstanden als fordernde Anrede Gottes,
die leicht Werkgerechtigkeits-Missverständnissen also nicht enÖö-
tıgen. Darum habe das verstandene Gesetz nicht die Funktion einer Richt-
schnur christlichen Lebens ar beruft sich mıit dieser Begründung auf den
$>

16
Vgl Althaus, „Durch das (Gjesetz46  Alexander Dietz  nis des eigenen Sünderseins ergibt, geht aus seinem persönlichen Erfahrungs-  bericht in Phil 3, 6 hervor, nach dem er sich vor seiner Bekehrung als untadelig  im Blick auf die Forderungen des Gesetzes wahrgenommen hatte.  Althaus sah in seinem Streit mit Barth eine Neuauflage des älteren Streites  zwischen Luther und Agricola.® Auch wenn sich im neueren Streit der theo-  logisch-inhaltliche Fokus deutlich verschoben hatte und die theologischen  Differenzen der Disputanten nun größer waren als im älteren Streit, lassen  sich gewisse Parallelen nicht verkennen. Wieder war es so, dass beide Seiten  die Begriffe Gesetz und Evangelium in einer dezidiert unterschiedlichen (und  in beiden Fällen gegenüber biblischem Sprachgebrauch eigenständigen) Weise  verwandten, und wieder war es so, dass die Seite, die eine Erkenntnis der Sün-  de allein aus dem Evangelium vertrat, ein Evangeliumsverständnis voraus-  setzte, das nach lutherischem Verständnis eine Einheit, wenn nicht gar Mi-  schung aus Gesetz und Evangelium darstellt. Barth setzte Gesetz mit Gebot  im Sinne neutestamentlicher Paränese gleich.*® Er behandelte so letztlich nur  den tertius usus legis, den dritten Gebrauch des Gesetzes für die Glaubenden,  und setzte an die Stelle der Behandlung der anderen beiden usus die Offenba-  rungslehre. Nach Barth wird das Gesetz als Gottes gute Gabe durch die Sünde  zum anklagenden und im Sinne vermeintlich geforderter Gesetzlichkeit miss-  verstandenen Gesetz korrumpiert und durch die Gnade als „Form des Evan-  geliums“” wiederhergestellt (im Sinne der neutestamentlichen Paränese als  Auslegung der Inanspruchnahme des Menschen durch dessen Sein in Chris-  tus). Althaus sprach - terminologisch anders, aber inhaltlich ähnlich - von  dem Gebot, das durch die Sünde zum anklagenden und im Sinne vermeint-  lich geforderter Gesetzlichkeit missverstandenem Gesetz korrumpiert werde  und durch die Gnade als Gebot wiederhergestellt werde.”  Damit vertrat Althaus (auch wenn er in diesem Zusammenhang bewusst  den Begriff Gebot statt des Begriffs Gesetz verwendete) einen tertius usus  legis, dem Luther und viele lutherische Theologen allerdings eher kritisch  gegenüberstanden bzw. -stehen. Sowohl die lutherischen Kritiker eines tertius  usus legis als auch Barth als dessen Befürworter begründen ihre Positionen  interessanterweise gleichermaßen damit, dass die Glaubenden Gottes Willen  aus dem Evangelium erkennen würden. Die lutherischen Kritiker berufen sich  mit dieser Begründung auf den Sachverhalt, dass Glaubende, weil sie Gottes  Willen aus dem Evangelium erkennen, zu diesem Zweck das als alternative  Erkenntnisquelle gedachte Gesetz - verstanden als fordernde Anrede Gottes,  die leicht zu Werkgerechtigkeits-Missverständnissen führt - also nicht benö-  tigen. Darum habe das so verstandene Gesetz nicht die Funktion einer Richt-  schnur christlichen Lebens. Barth beruft sich mit dieser Begründung auf den  35  36  Vgl. Althaus, „Durch das Gesetz ...“ (s. Anm. 14), 7.  Vgl. Edmund Schlink, Gesetz und Paraklese, in: Antwort, FS Karl Barth, Zürich 1970, 323-  335.  37  w  8  Barth, Evangelium (s. Anm. 20), 11.  Vgl. Paul Althaus, Gebot und Gesetz, Gütersloh 1952.(s. AÄAnm. 14}
Vgl FEFdmund Schlink, (Gesetz und Paraklese, In: Antwort, arl Barth, Zürich 19/0, 42 3—
335

&/ Barth, Evangelium (s Anm 20), ıl
Vgl Paul Althaus, Gebot un! Gesetz, Guütersioh 1952

Alexander Dietz46

nis des eigenen Sünderseins ergibt, geht aus seinem persönlichen Erfahrungs- 
bericht in Phil 3,6 hervor, nach dem er sich vor seiner Bekehrung als untadelig 
im Blick auf die Forderungen des Gesetzes wahrgenommen hatte.

Althaus sah in seinem Streit mit Barth eine Neuauflage des älteren Streites 
zwischen Luther und Agricola.35 Auch wenn sich im neueren Streit der theo- 
logisch-inhaltliche Fokus deutlich verschoben hatte und die theologischen 
Differenzen der Disputanten nun größer waren als im älteren Streit, lassen 
sich gewisse Parallelen nicht verkennen. Wieder war es so, dass beide Seiten 
die Begriffe Gesetz und Evangelium in einer dezidiert unterschiedlichen (und 
in beiden Fällen gegenüber biblischem Sprachgebrauch eigenständigen) Weise 
verwandten, und wieder war es so, dass die Seite, die eine Erkenntnis der Sün- 
de allein aus dem Evangelium vertrat, ein Evangeliumsverständnis voraus- 
setzte, das nach lutherischem Verständnis eine Einheit, wenn nicht gar Mi- 
schung aus Gesetz und Evangelium darstellt. Barth setzte Gesetz mit Gebot 
im Sinne neutestamentlicher Paränese gleich.36 Er behandelte so letztlich nur 
den tertius usus legis, den dritten Gebrauch des Gesetzes für die Glaubenden, 
und setzte an die Stelle der Behandlung der anderen beiden usus die Offenba- 
rungslehre. Nach Barth wird das Gesetz als Gottes gute Gabe durch die Sünde 
zum anklagenden und im Sinne vermeintlich geforderter Gesetzlichkeit miss- 
verstandenen Gesetz korrumpiert und durch die Gnade als ״Form des Evan- 
geliums“37 wiederhergestellt (im Sinne der neutestamentlichen Paränese als 
Auslegung der Inanspruchnahme des Menschen durch dessen Sein in Chris- 
tus). Althaus sprach -  terminologisch anders, aber inhaltlich ähnlich -  von 
dem Gebot, das durch die Sünde zum anklagenden und im Sinne vermeint- 
lieh geforderter Gesetzlichkeit missverstandenem Gesetz korrumpiert werde 
und durch die Gnade als Gebot wiederhergestellt werde.38

Damit vertrat Althaus (auch wenn er in diesem Zusammenhang bewusst 
den Begriff Gebot statt des Begriffs Gesetz verwendete) einen tertius usus 
legis, dem Luther und viele lutherische Theologen allerdings eher kritisch 
gegenüberstanden bzw. -stehen. Sowohl die lutherischen Kritiker eines tertius 
usus legis als auch Barth als dessen Befürworter begründen ihre Positionen 
interessanterweise gleichermaßen damit, dass die Glaubenden Gottes Willen 
aus dem Evangelium erkennen würden. Die lutherischen Kritiker berufen sich 
mit dieser Begründung auf den Sachverhalt, dass Glaubende, weil sie Gottes 
Willen aus dem Evangelium erkennen, zu diesem Zweck das als alternative 
Erkenntnisquelle gedachte Gesetz -  verstanden als fordernde Anrede Gottes, 
die leicht zu Werkgerechtigkeits-Missverständnissen führt -  also nicht benö- 
tigen. Darum habe das so verstandene Gesetz nicht die Funktion einer Rieht- 
schnür christlichen Lebens. Barth beruft sich mit dieser Begründung auf den

35 Vgl. Althaus, ״Durch das Gesetz . . (s. Anm. 14), 7.
36 Vgl. Edmund Schlink, Gesetz und Parakiese, in: Antwort, FS Karl Barth, Zürich 1970, 323-

335.
37 Barthy  Evangelium (s. Anm. 20), 11.
38 Vgl. Paul Althaus, Gebot und Gesetz, Gütersloh 1952.
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Sachverhalt, ass Glaubende, indem 1E Gottes Willen 1mM Evangelium erken-
CNM, nichts anderes als das (Gjesetz verstanden als das lebensdienliche Gebot
(jottes 1Mm Evangelium erkennen. Darum habe das verstandene (Gjesetz die
Funktion eiıner Richtschnur christlichen Lebens.

Was 1U  e die Kernfrage ach der Erkenntnis der Sünde AUS dem (iesetz oder
AauUu$ dem Evangelium angeht, besteht zwischen ar und Althaus SOWIE
den anderen lutherischen eologen aller terminologischer und inhalt-
liıcher Differenzen Einigkeit INn der zentralen Feststellung, ass eiıne wahre
der vollständige Erkenntnis der Süunde (im Sinne eines theologischen Bezie-
hungsbegriffs) 1Ur AUS$ dem Evangelium, der Christusoffenbarung bzw. der
Perspektive des Gilaubens möglich ıst Angesichts dieses Befundes drängt sich
der Gedanke auf, ass N 1m vorliegenden Streit 1Mm Grunde eiıne andere
rage gehen I1USS Michael Nüchtern formuliert treftfend: „Die Kontroverse
ging nicht eigentlich darum, wodurch erkenne ich die ünde, sondern darum,
WIeE erkenne ich S1e evangelisch als 1n Christus vernichtete oder geSsetZ-
ich als W  3 dessen mich ott beschuldigt un: das och Von ott VCI-
nichtet werden muss.“>

im Hintergrund steht die rage ach dem Gottesverstaändnis. ach Althaus
und einigen lutherischen eologen erscheint ott als „zwiespältig‘ ‚* wobei

Luthers Gedanken Zu eus absconditus, Zu verborgenen Gott, aNnsC-
nüp wurde. Luther hatte angesichts der Fragen, ott Sünde und
Leid zulasse und nicht jeden errette, auf die unergründliche Majestät des eus
absconditus verwlesen, der vgemäf 1Sam 2,6 sowohl totet als auch leben-
dig macht.* Sowohl Luther als auch einige spatere lutherische eologen vVexI-
arbeiteten ıIn ihrer Theologie eıinen vVon ihnen (offensichtlich 1mM Unterschied

Barth) tief empfundenen Widerspruch zwischen der Christusoffenbarung
un ihrer Existenzerfahrung. och während Luther betonte, ass 6S ausreiche,

die Existenz des eus absconditus WwI1ssen, und jedes weitere Nachden-
ken ber ihn strikt untersagte, verbanden einıge spatere utherische lheolo-
gCH die Kategorien eus absconditus und eus revelatus mıt den Begriffspaa-
IenN (jeset7z un: Evangelium, OTrn und Liebe, Tötungswille und Gnadenwille
ın (Gott selbst un konstruierten daraus eın dualistisches Gottesverständnis.
Das anklagende Urteil (Grottes wird danach weder VOomnl gnädigen Urteil (Giottes
eın für Hemal erledigt och annn 65 ın dieses integriert werden. Sondern
das verstandene (jesetz steht permanent 1M Widerspruch Zu Evangelium
un: wird permanent VOo Evangelium aufgehoben. Der ensch ist ın jedem
Augenblick miıt dem zweifachen Willen ın ott und den daraus folgenden bei-
den Urteilen (jottes konfrontiert. Er ebt dauerhaft ın der Spannung zwischen
der Anklage des Gesetzes un! dem Freispruch des Evangeliums. Sundener-
kenntnis und Sündenvergebung sind darum nıe abgeschlossen, sondern
35 Michael Nüchtern, Überlegungen ZUT Wahrnehmung der Süunde In Dogmatik und Ethik,

[)1ISSs._ Heidelberg 1976,
A{} Althaus, Wahrheit (S. AÄAnm 13) 408

Vgl 18, 6584 (De arbitrio,
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Sachverhalt, dass Glaubende, indem sie Gottes Willen im Evangelium erken- 
nen, nichts anderes als das Gesetz -  verstanden als das lebensdienliche Gebot 
Gottes -  im Evangelium erkennen. Darum habe das so verstandene Gesetz die 
Funktion einer Richtschnur christlichen Lebens.

Was nun die Kernfrage nach der Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder 
aus dem Evangelium angeht, so besteht zwischen Barth und Althaus sowie 
den anderen lutherischen Theologen trotz aller terminologischer und inhalt- 
licher Differenzen Einigkeit in der zentralen Feststellung, dass eine wahre 
oder vollständige Erkenntnis der Sünde (im Sinne eines theologischen Bezie- 
hungsbegriffs) nur aus dem Evangelium, der Christusoffenbarung bzw. der 
Perspektive des Glaubens möglich ist. Angesichts dieses Befundes drängt sich 
der Gedanke auf, dass es im vorliegenden Streit im Grunde um eine andere 
Frage gehen muss. Michael Nüchtern formuliert treffend: ״Die Kontroverse 
ging nicht eigentlich darum, wodurch erkenne ich die Sünde, sondern darum, 
wie erkenne ich sie: evangelisch -  als in Christus vernichtete -  oder gesetz- 
lieh -  als etwas, dessen mich Gott beschuldigt und das noch von Gott ver- 
nichtet werden muss.“39

Im Hintergrund steht die Frage nach dem Gottesverständnis. Nach Althaus 
und einigen lutherischen Theologen erscheint Gott als ״zwiespältig“,40 wobei 
an Luthers Gedanken zum deus absconditus, zum verborgenen Gott, ange- 
knüpft wurde. Luther hatte angesichts der Fragen, warum Gott Sünde und 
Leid zulasse und nicht jeden errette, auf die unergründliche Majestät des deus 
absconditus verwiesen, der -  gemäß ISam 2,6 -  sowohl tötet als auch leben- 
dig macht.41 Sowohl Luther als auch einige spätere lutherische Theologen ver- 
arbeiteten in ihrer Theologie einen von ihnen (offensichtlich im Unterschied 
zu Barth) tief empfundenen Widerspruch zwischen der Christusoffenbarung 
und ihrer Existenzerfahrung. Doch während Luther betonte, dass es ausreiche, 
um die Existenz des deus absconditus zu wissen, und jedes weitere Nachden- 
ken über ihn strikt untersagte, verbanden einige spätere lutherische Theolo- 
gen die Kategorien deus absconditus und deus revelatus mit den Begriffspaa- 
ren Gesetz und Evangelium, Zorn und Liebe, Tötungswille und Gnadenwille 
in Gott selbst und konstruierten daraus ein dualistisches Gottesverständnis. 
Das anklagende Urteil Gottes wird danach weder vom gnädigen Urteil Gottes 
ein für allemal erledigt noch kann es in dieses integriert werden. Sondern 
das so verstandene Gesetz steht permanent im Widerspruch zum Evangelium 
und wird permanent vom Evangelium aufgehoben. Der Mensch ist in jedem 
Augenblick mit dem zweifachen Willen in Gott und den daraus folgenden bei- 
den Urteilen Gottes konfrontiert. Er lebt dauerhaft in der Spannung zwischen 
der Anklage des Gesetzes und dem Freispruch des Evangeliums. Sündener- 
kenntnis und Sündenvergebung sind darum nie abgeschlossen, sondern an

39 Michael Nüchtern, Überlegungen zur Wahrnehmung der Sünde in Dogmatik und Ethik, 
Diss. Heidelberg 1976,27.

40 Althaus, Wahrheit (s. Anm. 13), 408.
41 Vgl. WA 18, 684 ff. (De servo arbitrio, 1525).
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das immer gegenwärtige Urteil (Jottes gebunden und nicht VOIN der konkreten
individuellen Glaubensbeziehung des Menschen ott ablösbar, 1n deren
Rahmen sich der ensch als rechtfertigungsbedürftiger Süunder und zugleich
als gerechtfertigt rfährt

ach Barth ist eın Olcher Dualismus USsSsaruc eınes UNAaNSECMESSCHECN
Verständnisses der Begriffe (jeset7z und Evangelium SOWIe einer ngs VOT

dem Gesetz, VOT der uns ott eigentlich längst befreit hat Im 1C des SiEe-
CS des Evangeliums verliere, Barth, das Gesetz seinen verdammenden und
fordernden Charakter und werde wiederhergestellt in seinem ursprünglichen
Sinn als Teil der Offenbarung des gnädigen un befreienden otteswillens.?
Anders als in der lutherischen Theologie INUSS ach Barth die Rechtfertigung
nıcht ständig in der Begegnung mıiıt dem Zuspruch des Evangeliums wieder-
holt und glaubend nachvollzogen werden, sondern 1M Christusgeschehen
wurde (jottes Gericht vollstreckt un! se1ıne Gnadenzusage endgültig un OD-
jektiv gegeben. Bertold Klappert brachte den Unterschied auf die Formel, ass
(Gjesetz un! Evangelium ın der lutherischen Theologie „kerygmatische Wort-
kategorien‘ und in der eologie Barths „Christologische Geschehenskatego-
rien‘ sejen.*° Daraus folgt, ass ach Barth Suüunde 11UT als durch (iottes Wort
erledigte, während S1e ach lutherischer Theologie NUrTr als durch (Jottes Wort

erledigende erkannt werden annn Darin könnte neben der unterschied-
lichen Bewertung der natürlichen Theologie der eigentliche Unterschied der
Posıtionen 1m Streit zwischen Barth un: Althaus SOWIE anderen lutherischen
Theologen ZU[ rage ach der Erkenntnis der Sunde AUSs dem Gesetz oder AUS

dem Evangelium gesehen werden.
Im 1C auf diesen Unterschied liegen die tärken der Barthschen OS1-

tıon In der Vermeidung eiINnes dualistischen (Gottesverständnisses SOWI1E ın
der Betonung des Vorrangs der Ginade angesichts der ma{ßgeblichen ffen-
barung in Jesus Christus. Die tärken der lutherischen Position liegen darin,
ass die bleibende Rechtfertigungsbedürftigkeit des Menschen ZU Ausdruck
gebracht, einem Verständnis VOoON Gnade als selbstverständlichem Prinzip DC-
wehrt un! die Einsicht, ass das Christusgeschehen erst 1 Glauben SE1-
191 Ziel kommt, festgehalten wird. Beide Posıitionen wollen miıt unterschied-
licher Akzentsetzung die reformatorische re einer Rechtfertigung allein
AUSs Gnade ZUur Geltung bringen, un! ZWäal 1 Falle Barths durch die etonung
der Objektivität des Christusgeschehens die Vorstellung, ass der Jlau-
be als Werk et{was bewirken musse, und im Falle der lutherischen eologen
durch die etonung der 1m Glauben empfangenen Heilszusage die Vor-

42 Vgl arl Barth, Evangelium (s Anm. 20), uch Michael Welker sucht einen positıven
Zugang ZU (Gesetz (im Sinne der Tora), dessen ursprüngliche Ziele Gerechtigkeit, Barm-
herzigkeit und Gotteserkenntnis selen; vgl Michael Welker, Der erhaltende, rettende und CI-
hebende ott. Zu einer biblisch begründeten Trinitätslehre, iın ers. Hg.) Der jebendige
ott als rınıtat, FS Jurgen Moltmann, (Giütersloh 2006, 34-52,

44 Bertold Klappert, Promi1ss10 un Bund (Jesetz und Evangelium bei Luther un: Barth, (,Ot-
tingen 19/6, 127
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das immer gegenwärtige Urteil Gottes gebunden und nicht von der konkreten 
individuellen Glaubensbeziehung des Menschen zu Gott ablösbar, in deren 
Rahmen sich der Mensch als rechtfertigungsbedürftiger Sünder und zugleich 
als gerechtfertigt erfährt.

Nach Barth ist ein solcher Dualismus Ausdruck eines unangemessenen 
Verständnisses der Begriffe Gesetz und Evangelium sowie einer Angst vor 
dem Gesetz, vor der uns Gott eigentlich längst befreit hat. Im Licht des Sie- 
ges des Evangeliums verliere, so Barth, das Gesetz seinen verdammenden und 
fordernden Charakter und werde wiederhergestellt in seinem ursprünglichen 
Sinn als Teil der Offenbarung des gnädigen und befreienden Gotteswillens.42 
Anders als in der lutherischen Theologie muss nach Barth die Rechtfertigung 
nicht ständig in der Begegnung mit dem Zuspruch des Evangeliums wieder- 
holt und glaubend nachvollzogen werden, sondern im Christusgeschehen 
wurde Gottes Gericht vollstreckt und seine Gnadenzusage endgültig und ob- 
jektiv gegeben. Bertold Klappert brachte den Unterschied auf die Formel, dass 
Gesetz und Evangelium in der lutherischen Theologie ״kerygmatische Wort- 
kategorien ‘ und in der Theologie Barths ״christologische Geschehenskatego- 
rien ‘ seien.43 Daraus folgt, dass nach Barth Sünde nur als durch Gottes Wort 
erledigte, während sie nach lutherischer Theologie nur als durch Gottes Wort 
zu erledigende erkannt werden kann. Darin könnte -  neben der unterschied- 
liehen Bewertung der natürlichen Theologie -  der eigentliche Unterschied der 
Positionen im Streit zwischen Barth und Althaus sowie anderen lutherischen 
Theologen zur Frage nach der Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder aus 
dem Evangelium gesehen werden.

Im Blick auf diesen Unterschied liegen die Stärken der Barthschen Posi- 
tion in der Vermeidung eines dualistischen Gottesverständnisses sowie in 
der Betonung des Vorrangs der Gnade angesichts der maßgeblichen Offen- 
barung in Jesus Christus. Die Stärken der lutherischen Position liegen darin, 
dass die bleibende Rechtfertigungsbedürftigkeit des Menschen zum Ausdruck 
gebracht, einem Verständnis von Gnade als selbstverständlichem Prinzip ge- 
wehrt und die Einsicht, dass das Christusgeschehen erst im Glauben zu sei- 
nem Ziel kommt, festgehalten wird. Beide Positionen wollen mit unterschied- 
lieber Akzentsetzung die reformatorische Lehre einer Rechtfertigung allein 
aus Gnade zur Geltung bringen, und zwar im Falle Barths durch die Betonung 
der Objektivität des Christusgeschehens gegen die Vorstellung, dass der Glau- 
be als Werk etwas bewirken müsse, und im Falle der lutherischen Theologen 
durch die Betonung der im Glauben empfangenen Heilszusage gegen die Vor-

42 Vgl. Karl Barth, Evangelium (s. Anm. 20), 29. Auch Michael Welker sucht einen positiven 
Zugang zum Gesetz (im Sinne der Tora), dessen ursprüngliche Ziele Gerechtigkeit, Barm- 
herzigkeit und Gotteserkenntnis seien; vgl. Michael Welker, Der erhaltende, rettende und er- 
hebende Gott. Zu einer biblisch begründeten Trinitätslehre, in: ders. u. a. (Hg.), Der lebendige 
Gott als Trinität, FS Jürgen Moltmann, Gütersloh 2006,34-52,48.

43 Bertold Klappert, Promissio und Bund. Gesetz und Evangelium bei Luther und Barth, Göt- 
tingen 1976,127.
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stellung, ass INan sich uUurc Werke se1ines Standes VOoOT ott vergewissern
müsse.“*

Christof Gestrich un Walter arn
In Jüngster Zeıt haben insbesondere Christof Gestrich und alter parn die
rage ach der Erkenntnis der Süunde AUS dem Gesetz oder AUS dem van-
gelium wieder aufgegriffen, un: ZWal erneut er einem anderen esS1Iichts-
punkt als bisher, nämlich 1m 1Cc darauf, Was die Einsicht, ass Sünde 11UT AUS$S
dem Evangelium bzZw. VO Glauben oder der Vergebung her wirklich erkannt
werden kann, für das kirchliche en von der Sünde bedeutet. €l Autoren
gehen weniger auf die Detailfragen eın, WIeEe S1€e VOoON Luther un Agricola der
Barth un! Althaus diskutiert wurden, sondern seizen e1m allgemeinen Kon-
SC1I15 e1n, der auch VonNn allen genannten Diskutanten nicht angezweifelt wurde,
nämlich ass eine vollständige Erkenntnis der Sünde 1m Sinne e1Nnes theolo-
gischen Beziehungsbegriffs UF au dem Evangelium Dbzw. vom Glauben der
der Vergebung her möglich ist. Alles andere wird VoOoN einzelnen eologen
wahlweise als uneigentliche, unvollkommene, vorläufige, unthematische oder
unbestimmte Sündenerkenntnis der auch 1Ur als Erkenntnis von Schuld,
BOösem, Unvollkommenheit oder Sündenfolgen bezeichnet.

Christof Gestrich stellt in seinem Aufsatz „Was bedeutet CS, VOINl der Sun-
denvergebung her die Sunde wahrzunehmen?“ AUuUsSs dem Jahr 997 fest, ass
die gegenwärtige eologie ZWar einerseits weitgehend den Gedanken bejahe,
ass Sünde 1U AUS dem Evangelium DzZw. vVvon der Sündenvergebung her e-
kannt werden könne un ass eın sich daraus ergebendes christliches Sünden-
verständnis ZUr Geltung bringen sel,; ass aber andererseits die aki1sc ın
Theologie und Kirche vorgetragene Sündenlehre me1listens anders Orientiert
se1.?° Gestrich als Ursachen für diesen Missstand die traditionelle Re1l-
henfolge dogmatischer OpoOl, die biblische Vielfalt 1im Umgang mıt dem The-

Kommunikationsbarrieren 1m säkularen Umftfeld SOWI1eEe eın gesetzliches
Missverstehen des Evangeliums.“® Indem die Kirche nicht ANSCINCSSECIH VOoNn
der (vergebenen) unı: spreche, VEISAHEC S1€e notwendig bei der Evangeliums-
verkündigung als ihrer wichtigsten Aufgabe.“ Ansätze ZUfF Korrektur lägen
darin, ass theologische Sundenlehre erstens nicht abstrakt sein ur{e, SO[M-
ern die existenzielle Erfahrung der Sündenvergebung un: 1m
konkreten kirchlichen en Veror seıin MUSSsSe Zweıtens musse theologi-
sche Sundenlehre VO Evangelium (im Sinne der Christusbotschaft) DZwW. VOoN
der erfahrenen Vergebung auf die Sünde zurückblicken, wobei dem (ijesetz

44 Vgl oeSs (S. Anm 30)3, 100
43 Vgl Christof Gestrich, Was bedeutet C5, VO:  F der Sündenvergebung her die Sunde wahrzuneh-

men (1997), ın ders., Peccatum. Studien ZUuUr Sündenlehre, Tübingen 2003, 163-175, 163
46 Vgl U, 165
Ä7 Vgl ÜU., 166
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Stellung, dass man sich durch Werke seines Standes vor Gott vergewissern 
müsse.44

4. Christof Gestrick und Walter Spam

In jüngster Zeit haben insbesondere Christof Gestrich und Walter Sparn die 
Frage nach der Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem Evan- 
gelium wieder aufgegrifFen, und zwar erneut unter einem anderen Gesichts- 
punkt als bisher, nämlich im Blick darauf, was die Einsicht, dass Sünde nur aus 
dem Evangelium bzw. vom Glauben oder der Vergebung her wirklich erkannt 
werden kann, für das kirchliche Reden von der Sünde bedeutet. Beide Autoren 
gehen weniger auf die Detailfragen ein, wie sie von Luther und Agricola oder 
Barth und Althaus diskutiert wurden, sondern setzen beim allgemeinen Kon- 
sens ein, der auch von allen genannten Diskutanten nicht angezweifelt wurde, 
nämlich dass eine vollständige Erkenntnis der Sünde im Sinne eines theolo- 
gischen Beziehungsbegriffs nur aus dem Evangelium bzw. vom Glauben oder 
der Vergebung her möglich ist. Alles andere wird von einzelnen Theologen 
wahlweise als uneigentliche, unvollkommene, vorläufige, unthematische oder 
unbestimmte Sündenerkenntnis oder auch nur als Erkenntnis von Schuld, 
Bösem, Unvollkommenheit oder Sündenfolgen bezeichnet.

Christof Gestrich stellt in seinem Aufsatz ״Was bedeutet es, von der Sün- 
denvergebung her die Sünde wahrzunehmen?“ aus dem Jahr 1997 fest, dass 
die gegenwärtige Theologie zwar einerseits weitgehend den Gedanken bejahe, 
dass Sünde nur aus dem Evangelium bzw. von der Sündenvergebung her er- 
kannt werden könne und dass ein sich daraus ergebendes christliches Sünden- 
Verständnis zur Geltung zu bringen sei, dass aber andererseits die faktisch in 
Theologie und Kirche vorgetragene Sündenlehre meistens anders orientiert 
sei.45 Gestrich nennt als Ursachen für diesen Missstand die traditionelle Rei- 
henfolge dogmatischer Topoi, die biblische Vielfalt im Umgang mit dem The- 
ma, Kommunikationsbarrieren im säkularen Umfeld sowie ein gesetzliches 
Missverstehen des Evangeliums.46 Indem die Kirche nicht angemessen von 
der (vergebenen) Sünde spreche, versage sie notwendig bei der Evangeliums- 
Verkündigung als ihrer wichtigsten Aufgabe.47 Ansätze zur Korrektur lägen 
darin, dass theologische Sündenlehre erstens nicht abstrakt sein dürfe, son- 
dern die existenzielle Erfahrung der Sündenvergebung voraussetze und im 
konkreten kirchlichen Leben verortet sein müsse. Zweitens müsse theologi- 
sehe Sündenlehre vom Evangelium (im Sinne der Christusbotschaft) bzw. von 
der erfahrenen Vergebung auf die Sünde zurückblicken, wobei dem Gesetz

44 Vgl. Joest (s. Anm. 30), 100 f.
45 Vgl. Christof Gestrich, Was bedeutet es, von der Sündenvergebung her die Sünde wahrzuneh- 

men? (1997), in: ders., Peccatum. Studien zur Sündenlehre, Tübingen 2003,163-175,163 f.
46 Vgl. a. a. O., 165.
47 Vgl. a. a. O., 166.
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(im Sinne der Tora) eıne Hilfsfunktion bei diesem Rückblick der schon rel-
gesprochenen zukomme. Drittens muUusse theologische Sündenlehre darum
WwIssen, ass sich das 0Ose 1M Licht des Evangeliums vergröfßere, weil esS sich
nicht mehr verstecken könne. Und viertens so theologische Sündenlehre die
ähmende Rede VOoONn der grenzenlosen Verderbnis des üunders Urc die be-
freiende Rede VON der angesichts der erfahrenen Vergebung und der escha-
tologischen Hoffnung durch (jott begrenzten un: ersetzen. .8

Gestrichs entscheidender Beitrag ZU!: vorliegenden Diskussion ijeg me1lines
Frachtens jedoch 1m Aufweis, ass die Ursache der theologischen un 1rcn-
lichen Krise hinsichtlich der Rede VoN der Sünde ın einer Krise hinsichtlich
der Rede VOIN Evangelium bzw. VOIN gnädigen (iott suchen ist.%? In seinem
hamartiologischen ODUS INAaSNUuM „Die Wiederkehr des Gilanzes in der lt«
betont CI, ass der einzige Sinn der Kirche IN der Evangeliumsverkündigung
liege Darum stelle 65 die Kirche in Frage, ass die Botschaft der Gnade bzw.
der Sündenvergebung, die neutestamentlicher eit Menschen mıt Freude
erfüllt habe, heute Von Christen aum och verstanden oder abgelehnt
werde.“ Die Tatsache, ass das Evangelium die raft habe, Sünder selig
machen, wI1ıe es ın 1Tim 1, hei{ft, se1 „längst nicht mehr immer das, Was InNnan

eigentlich VO Christentum erwarie un:! In der Kirche sucht“ Ursachen
für den Widerwillen das Evangelium liegen ach Gestrich erstens ın
der Neigung des natürlichen Menschen Zur Selbsterlösung, die NUur Urc den
Heiligen (Jeist überwunden werden könne, zweitens ın der Abwehrreaktion
auf die herkömmliche Verkündigung einer billigen na und drittens 1n
eiıner verbreiteten Skepsis 1 Blick darauf, ob kirchliche Predigt überhaupt

Weiterführendes den Noöten des modernen Menschen und der
dernen Welt habe. Um die Krise der Fvangeliumsverkündigung
überwinden, wodurch ann auch eın en VOINl der un ermöglicht WCI -

de, das der Einsicht erecht werde, ass un {1U!X VOINn Evangelium her e_

kannt werden könne, schlägt Gestrich OI, den kirchenbildenden Aspekt der
Sündenvergebung ın der Evangeliumsverkündigung stärker betonen. Der
Empfang VOIl Sündenvergebung un: die Ermöglichung des Auflebens eiınes
Christen In seiner Kirchengemeinde dürften ın der Verkündigung nicht län-
gCI als voneinander trennbar behandelt werden.” Dieser Lösungsansatz wirkt
1mM Kontext von Gestrichs insgesamt sehr überzeugender Analyse allerdings

wen1g konkret

Vgl O., 166
43 Vgl ders., Systematisch-theologische Überlegungen ZU. Begriff der Sünde (1998) 11 ders.,
5(

Peccatum (S. Anm 45), 176-188, 186
Vgl ders., Die Wiederkehr des Glanzes in der Welilt Die christliche Lehre VO.  — der Sünde und
ihrer Vergebung in gegenwartiger erantwortung, Tübingen 1989, 3072
A.a.Q., 304

52

54
Vgl O., 310
Vgl O, 1/
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(im Sinne der Tora) eine Hilfsfunktion bei diesem Rückblick der schon Frei־ 
gesprochenen zukomme. Drittens müsse theologische Sündenlehre darum 
wissen, dass sich das Böse im Licht des Evangeliums vergrößere, weil es sich 
nicht mehr verstecken könne. Und viertens solle theologische Sündenlehre die 
lähmende Rede von der grenzenlosen Verderbnis des Sünders durch die be- 
freiende Rede von der -  angesichts der erfahrenen Vergebung und der escha- 
tologischen Hoffnung -  durch Gott begrenzten Sünde ersetzen.48

Gestrichs entscheidender Beitrag zur vorliegenden Diskussion liegt meines 
Erachtens jedoch im Aufweis, dass die Ursache der theologischen und kirch- 
liehen Krise hinsichtlich der Rede von der Sünde in einer Krise hinsichtlich 
der Rede vom Evangelium bzw. vom gnädigen Gott zu suchen ist.49 In seinem 
hamartiologischen opus magnum ״Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt“ 
betont er, dass der einzige Sinn der Kirche in der Evangeliumsverkündigung 
liege. Darum stelle es die Kirche in Frage, dass die Botschaft der Gnade bzw. 
der Sündenvergebung, die zu neutestamentlicher Zeit Menschen mit Freude 
erfüllt habe, heute von Christen kaum noch verstanden oder sogar abgelehnt 
werde.50 Die Tatsache, dass das Evangelium die Kraft habe, Sünder selig zu 
machen, wie es in ITim 1,15 heißt, sei ״längst nicht mehr immer das, was man 
eigentlich vom Christentum erwartet und in der Kirche sucht“.51 Ursachen 
für den Widerwillen gegen das Evangelium liegen nach Gestrich erstens in 
der Neigung des natürlichen Menschen zur Selbsterlösung, die nur durch den 
Heiligen Geist überwunden werden könne, zweitens in der Abwehrreaktion 
auf die herkömmliche Verkündigung einer billigen Gnade und drittens in 
einer verbreiteten Skepsis im Blick darauf, ob kirchliche Predigt überhaupt 
etwas Weiterführendes zu den Nöten des modernen Menschen und der mo- 
dernen Welt zu sagen habe.52 Um die Krise der Evangeliumsverkündigung zu 
überwinden, wodurch dann auch ein Reden von der Sünde ermöglicht wer- 
de, das der Einsicht gerecht werde, dass Sünde nur vom Evangelium her er- 
kannt werden könne, schlägt Gestrich vor, den kirchenbildenden Aspekt der 
Sündenvergebung in der Evangeliumsverkündigung stärker zu betonen. Der 
Empfang von Sündenvergebung und die Ermöglichung des Auflebens eines 
Christen in seiner Kirchengemeinde dürften in der Verkündigung nicht län- 
ger als voneinander trennbar behandelt werden.53 Dieser Lösungsansatz wirkt 
im Kontext von Gestrichs insgesamt sehr überzeugender Analyse allerdings 
etwas zu wenig konkret.

48 Vgl. a.a.O., 166ff.
49 Vgl. ders.■, Systematisch-theologische Überlegungen zum Begriff der Sünde (1998), in: ders.y 

Peccatum (s. Anm. 45), 176-188,186 f.
50 Vgl. ders.. Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die christliche Lehre von der Sünde und 

ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung, Tübingen 1989,302 ff.
51 A.a.O., 304.
52 Vgl. a.a.O., 310ff.
53 Vgl. a.a.O., 317f.



51Erkenntnis der Süunde dem Gesetz der AdUs$s demy Evangelium?
Fuür Walter parn ergibt sich 1n seinem Aufsatz „Unbegreifliche Sünde“

von 2008 AUS dem weitgehenden theologischen Konsens darüber, ass un:
In ihrem eigentlichen Sinn als theologischer Beziehungsbegriff DUr AdUS dem
Evangelium DZw. Im Glauben erkannt werden kann, die Frage, We  - n_
ber und mıit welcher Absicht Iheologen den Begriff un! ann eigentlich
sinnvollerweise verwenden könnten.”* Soll die Rede von der Uun: lediglich
„nach innen, esoterisch, das Selbstverständnis der Glaubenden als gerecht-
fertigte Süunder 1INs volle Bewusstsein en  € der soll S1E auch ach draufßen
„den ündern mitteilen, Wäas die nicht gerechtfertigten Sünder
ihnen gal nicht verstehen können un allenfalls ihrem Schaden ‚uneigent-
ich‘ verstehen“?° ach Sparn litt der Streit die rage ach der Erkennt-
N1ıS der un aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium in der Vergangen-
heit un eiıner mangelnden Beachtung des entscheidenden Unterschieds
zwischen dem Rückblick des gerechtfertigten ünders auf seine Lebens- un:
Heilsgeschichte und der Mitteilung seliner Einsichten andere, nicht 1in der
Perspektive der vergebenen un stehende Menschen.°® Uun: se1l nicht Aur
die Bezeichnung für eın Phänomen, das ın dieser Form jeder wahrnehmen
könnte, sondern vielmehr die Interpretation des Hintergrunds eines ano-
1NEeNS ın der Perspektive des Glaubens Weil Uun:! nicht In Abstraktion Von
den Wissensmedien Glaube un Unglaube betrachtet werden könne un auch
angesichts des theologischen Konsenses ber die Unbegreiflichkeit der Sünde,
sel die Annahme eınes allgemeinen Anknüpfungspunktes ZUur Vermittlung
eines 1ssens die Sünde Nichtglaubende UNANSCIMNESSCNH. Sünde kön-

nicht anthropologisch bewiesen werden, und die NUr 1m Wissen die
Universalität des Heilswerkes Christi zu begründende Behauptung einer
Universalität der un könne VO Nichtglaubenden L1UI missverstanden
werden. Das Gespräch mıiıt dem Nichtglaubenden ber allgemeine Phänome-

des BOösen se1l eın (durchaus nicht überflüssiges) ethisches un! kulturher-
meneutisches Werk ZUr Linken. Wenn jedoch mehnr daraus werden solle, be-
urie des Evangeliums.”

Wenn wahre Sündenerkenntnis NUuTr 1n der Perspektive vergebener Sun-
de und 1Ur ın der ersten Person Singular möglich Ist, MUSSeE dies, parn,
Konsequenzen für die Feststeilung des ANSCHICESSCHECN kirchlichen (JIrts für
das Reden VON un en Lhieser Ort musse ann eher 1mM persönlichen
eDeTl, das Vergebung bittet un: für Vergebung an SOWI1Ee ıIn Beichte

54 Vgl Walter Sparn, Unbegreifliche Sünde Wıe, VW  98l und Wäas>s kann der dogmatische Begriff
der Sunde verstehen geben?, 1n: MY’Ih 20 (2008) 10/-143, 109 115.

55 O., 112
56 Vgl U., 11/ interessan! 1st In diesem Zusammenhang uch Wolfhart Pannenbergs BeobD-

achtung, ass der ursprüngliche 51{7 1m Leben für die Unterscheidung Vomn (jeset7z und Fvan-
gelium bei Luther die Beichtsituation BEWESECN seın musse, ın der der Gläubige das (Gesetz
als Anleitung ZU!T! Selbsterforschung genutzt habe. Vgl Wolfhart Pannenberg, Systematische
1heologie, 3, Göttingen 1993,

/ Vgl parn, Sunde (s. Anm. 54), 130

51Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium?

Für Walter Sparn ergibt sich in seinem Aufsatz ״Unbegreifliche Sünde“ 
von 2008 aus dem weitgehenden theologischen Konsens darüber, dass Sünde 
in ihrem eigentlichen Sinn als theologischer BeziehungsbegrifF nur aus dem 
Evangelium bzw. im Glauben erkannt werden kann, die Frage, wem gegen- 
über und mit welcher Absicht Theologen den Begriff Sünde dann eigentlich 
sinnvollerweise verwenden könnten.54 Soll die Rede von der Sünde lediglich 
 -nach innen, esoterisch, das Selbstverständnis der Glaubenden als gerecht״
fertigte Sünder ins volle Bewusstsein heben“ oder soll sie auch nach draußen 
 den Sündern etwas mitteilen, was die nicht gerechtfertigten Sünder unter,״
ihnen gar nicht verstehen können und allenfalls zu ihrem Schaden ,uneigent- 
lieh‘ verstehen“?55 Nach Sparn litt der Streit um die Frage nach der Erkennt- 
nis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium in der Vergangen- 
heit unter einer mangelnden Beachtung des entscheidenden Unterschieds 
zwischen dem Rückblick des gerechtfertigten Sünders auf seine Lebens- und 
Heilsgeschichte und der Mitteilung seiner Einsichten an andere, nicht in der 
Perspektive der vergebenen Sünde stehende Menschen.56 Sünde sei nicht nur 
die Bezeichnung für ein Phänomen, das in dieser Form jeder wahrnehmen 
könnte, sondern vielmehr die Interpretation des Hintergrunds eines Phäno- 
mens in der Perspektive des Glaubens. Weil Sünde nicht in Abstraktion von 
den Wissensmedien Glaube und Unglaube betrachtet werden könne und auch 
angesichts des theologischen Konsenses über die Unbegreiflichkeit der Sünde, 
sei die Annahme eines allgemeinen Anknüpfungspunktes zur Vermittlung 
eines Wissens um die Sünde an Nichtglaubende unangemessen. Sünde kön- 
ne nicht anthropologisch bewiesen werden, und die -  nur im Wissen um die 
Universalität des Heilswerkes Christi zu begründende -  Behauptung einer 
Universalität der Sünde könne vom Nichtglaubenden nur missverstanden 
werden. Das Gespräch mit dem Nichtglaubenden über allgemeine Phänome- 
ne des Bösen sei ein (durchaus nicht überflüssiges) ethisches und kulturher- 
meneutisches Werk zur Linken. Wenn jedoch mehr daraus werden solle, be- 
dürfe es des Evangeliums.57

Wenn wahre Sündenerkenntnis nur in der Perspektive vergebener Sün- 
de und nur in der ersten Person Singular möglich ist, müsse dies, so Sparn, 
Konsequenzen für die Feststellung des angemessenen kirchlichen Orts für 
das Reden von Sünde haben. Dieser Ort müsse dann eher im persönlichen 
Gebet, das um Vergebung bittet und für Vergebung dankt, sowie in Beichte

54 Vgl. Walter Sparn, Unbegreifliche Sünde. Wie, wem und was kann der dogmatische Begriff 
der Sünde zu verstehen geben?, in: MJTh 20 (2008), 107-143,109 f. 115.

55 A.a.O., 112.
56 Vgl. a. a. O., 117 f. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch Wolfhart Pannenbergs Beob- 

achtung, dass der ursprüngliche Sitz im Leben für die Unterscheidung von Gesetz und Evan- 
gelium bei Luther die Beichtsituation gewesen sein müsse, in der der Gläubige das Gesetz 
als Anleitung zur Selbsterforschung genutzt habe. Vgl. Wolfliart Pannenbergy Systematische 
Theologie, Bd. 3, Göttingen 1993,96.

57 Vgl. Sparn, Sünde (s. Anm. 54), 130 ff.
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un!: Seelsorge liegen, und weniger in der Predigt, die sich Gilaubende und
Nichtglaubende richte.°® In der Tat welst Sparn 1er meılnes FErachtens auf eın
In der Diskussion weni1g beachtetes Problem hin, nämlich das für kirchli-
ches Handeln grundlegende, aber weitgehend ungeklärte Verhältnis zwischen
eigentlicher und uneigentlicher Sundenerkenntnis. Insofern wird Hartmut
Rosenau parn nıcht gerecht, wWenn dessen Ansatz als „e1In esoterisches
Ausweichen VOT den Schwierigkeiten bezeichnet.

Sparns Forderung ach eiıner Reflexion des ANSECIMMESSCHNEN Ortes kirchli-
chen Redens VON der un un Gestrichs Forderung ach einer Überwin-
dung der Krise der Evangeliumsverkündigung, die beide Vor dem Hınter-
grund der gemeinsamen Forderung ach aAaNSCHIESSCHCN Konsequenzen für
das kirchliche Reden VOIN Sünde angesichts der Einsicht, ass wahre Sünden-
erkenntnis AUS dem Evangelium geschieht, formuliert wurden, führen let7t-
ich ZUr rage ach der ganz praktischen homiletischen Zuordnung von Gesetz
und Evangelium.

Luther forderte 1n seiner dritten Antinomerdisputation scheinbar, die rage
ach dem Predigtinhalt Au S pädagogischen Gründen VO Zustand der Pre-
digthörer abhängig machen: Den Angefochtenen un: Verängstigten sE1I das
Evangelium, den Selbstsicheren un: Unbufßsfertigen se1 das (Gesetz predi-
gen.°“ Diese missverständlich zugespitzte Aussage darf jedoch nicht AaUS dem
Gesamtzusammenhang isoliert werden, würde S1E Luthers theologischen
Grundeinsichten widersprechen, ass Gesetz und Evangelium als kerygmati-
sche Kategorien bzw. Anreden (Gottes 1n der Predigt zusammengehören, ass
das Evangelium 1im IC auf eine positıve Gesamtwirkung also Sündener-
kenntnis un! unverzichtbar ist und ass nicht der rediger, sondern 1U
ott selbst das Gesetz 1mM Sinne des SW theologicus gebrauchen annn Diese
Einsichten, un damit die notwendige Unterscheidung zwischen eigentlicher
un! uneigentlicher Sündenerkenntnis, kamen iın evangelischen theologischen
Aussagen SOWIE evangelischer Predigtpraxis nicht immer ausreichend ZUI Gel-
(ung, sel 6S bei einzelnen Aussagen Luthers, im Heidelberger Katechismus;,”
pädagogischen System vieler pietistischer Predigten, ıIn der erweckungstheolo-
gischen Betonung der Sündenerkenntnis oder 1im bis in die Miıtte des 20 Jahr-
hunderts üblichen Predigtschema der Abfolge VOoN Gesetz un! Evangelium.

Wenn In der Predigt für den Horer Sündenvergebung Ereign1s werden soll,
darf dem Giesetz nicht jel zugetraut werden. In der Sıituation des Vertrau-
ensverlustes, des Schuldgefühls, der Depression oder der Selbstanklage fehlen
dem Menschen, wWw1e Gestrich treftlend beschreibt, die raft un: die Freiheit
ZU[I Erkenntnis der Süunde rst miıtten ın der Schuld (‚üte erfahren wird,

””
Vgl ,, 114
Hartmut Rosenau, „Gott, sE€1 MI1r Sunder gnädig!” (Lk Hamartiologische Vorüberle-
SUNgcCHh ZUur Einführung, 1n MFIh (2008) 1-14, 13
Vgl 1, 5/1 5/4 (3. Antinomerdisputation,
rage 115 „Warum äßt unNns enn ott Iso scharf die zehn Gebote predigen? Dass WITr
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und Seelsorge liegen, und weniger in der Predigt, die sich an Glaubende und 
Nichtglaubende richte.58 In der Tat weist Sparn hier meines Erachtens auf ein 
in der Diskussion zu wenig beachtetes Problem hin, nämlich das für kirchli- 
ches Handeln grundlegende, aber weitgehend ungeklärte Verhältnis zwischen 
eigentlicher und uneigentlicher Sündenerkenntnis. Insofern wird Hartmut 
Rosenau Sparn nicht gerecht, wenn er dessen Ansatz als ״ein esoterisches 
Ausweichen vor den Schwierigkeiten“ 59 bezeichnet.

Sparns Forderung nach einer Reflexion des angemessenen Ortes kirchli- 
chen Redens von der Sünde und Gestrichs Forderung nach einer Überwin- 
dung der Krise der Evangeliumsverkündigung, die beide vor dem Hinter- 
grund der gemeinsamen Forderung nach angemessenen Konsequenzen für 
das kirchliche Reden von Sünde angesichts der Einsicht, dass wahre Sünden- 
erkenntnis aus dem Evangelium geschieht, formuliert wurden, führen letzt- 
lieh zur Frage nach der ganz praktischen homiletischen Zuordnungvon Gesetz 
und Evangelium.

Luther forderte in seiner dritten Antinomerdisputation scheinbar, die Frage 
nach dem Predigtinhalt aus pädagogischen Gründen vom Zustand der Pre- 
digthörer abhängig zu machen: Den Angefochtenen und Verängstigten sei das 
Evangelium, den Selbstsicheren und Unbußfertigen sei das Gesetz zu predi- 
gen.60 Diese missverständlich zugespitzte Aussage darf jedoch nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang isoliert werden, sonst würde sie Luthers theologischen 
Grundeinsichten widersprechen, dass Gesetz und Evangelium als kerygmati- 
sehe Kategorien bzw. Anreden Gottes in der Predigt zusammengehören, dass 
das Evangelium im Blick auf eine positive Gesamtwirkung (also Sündener- 
kenntnis und Buße) unverzichtbar ist und dass nicht der Prediger, sondern nur 
Gott selbst das Gesetz im Sinne des usus theologicus gebrauchen kann. Diese 
Einsichten, und damit die notwendige Unterscheidung zwischen eigentlicher 
und uneigentlicher Sündenerkenntnis, kamen in evangelischen theologischen 
Aussagen sowie evangelischer Predigtpraxis nicht immer ausreichend zur Gel- 
tung, sei es bei einzelnen Aussagen Luthers, im Heidelberger Katechismus,61 im 
pädagogischen System vieler pietistischer Predigten, in der erweckungstheolo- 
gischen Betonung der Sündenerkenntnis oder im bis in die Mitte des 20. Jahr- 
hunderts üblichen Predigtschema der Abfolge von Gesetz und Evangelium.

Wenn in der Predigt für den Hörer Sündenvergebung Ereignis werden soll, 
darf dem Gesetz nicht zu viel zugetraut werden. In der Situation des Vertrau- 
ensverlustes, des Schuldgefühls, der Depression oder der Selbstanklage fehlen 
dem Menschen, wie Gestrich treffend beschreibt, die Kraft und die Freiheit 
zur Erkenntnis der Sünde. Erst wo mitten in der Schuld Güte erfahren wird,

58 Vgl. a.a.O., 114.
59 Hartmut Rosenau, ״Gott, sei mir Sünder gnädig!“ (Lk 18,13). Hamartiologische Vorüberle- 

gungen zur Einführung, in: MJTh 20 (2008), 1-14,13.
60 Vgl. WA 3 9 1,571 f. 574 (3. Antinomerdisputation, 1538).
61 Frage 115: ״Warum läßt uns denn Gott also scharf die zehn Gebote predigen? ... Dass wir 

unser ganzes Leben lang unsere sündliche Art je länger je mehr erkennen.“



Erkenntnis der Sünde AUS dem (Jesetz der AUS dem Evangelium?

besteht die Chance, ass diese raft un: Freiheit sich einstellen In diesem
Zusammenhang 1S{ die Beobachtung Wilfried Härles aufschlussreich ass
biblischen en von der Sünde die Klage gegenüber der Anklage überwiegt 63

Sundenerkenntnis 1Sst NUuTr Von der Vergebung her lebensdienlich und heilsam
hne das Evangelium wirft das (iesetz den sündigen Menschen auf sich selbst
zurück un: die Schuld erdrückt ihn, ohne ass SIC wirklich Licht des
Kreuzes als (überwundene) Sünde erkennt

Sparns Anfrage kirchliches Reden VON Uun: 1ST och grundsätzlicherer
Natur, da S1C dem Sachverhalt Rechnung tragen möchte, ass heutigen
Predigthörern nicht Nur WIC bei Luther tröstende der aufzurütteln-
de Christen b7zw zumindest auf den christlichen (iott un! SsCINECN illen
ansprechbare Menschen finden sind sondern wahrscheinlich auch viele
Menschen, denen die Perspektive des Glaubens fremd 1st ber erst wenn sich
(jott dem Menschen als vertrauenswürdig erschlossen hat annn der ensch
erkennen ass ihm schon vorher hätte vertrauen sollen ass serin Unglau-
be Sunde WarTr rst wWwWenn seinNnen Frieden mıt Gott gefunden hat annn der
Mensch erkennen welchem Streit vorher mıiıt ihm lag rst wenn Giott
iıh gerecht gemacht hat ann der ensch erkennen, aSs SsCIN Versuch
CISCENE Gerechtigkeit aufzurichten, Süunde Wal Erst wenn AUS SsCINET totalen
Selbstfixierung erlöst wurde, ann der ensch erkennen aSsSSs diese Selbst-
fixierung Sünde Wäarl Insofern 1St der Versuch mittels des Instruments der
Gesetzespredigt Sündenbewusstsein VÄN’abzulehnen

azı

Die nähere Betrachtung der Diskussionen zwischen Luther und Agricola un
zwischen Barth und Althaus der Anstöße Gestrichs und Sparns hat die
Eingangsthese bestätigt ass der Diskurs die rage ach der Erkennt-
1115 der Sünde aus dem (Gesetz oder AN dem Evangelium NC Lösung
gelangt 1ST weil ZUuU CIM Offtfener begrifflicher Klärungsbedarf oft C1IiNeE

Verständigung verhinderte un weil zu anderen unter dieser Fragestellung
wieder CUu«c Ihemen behandelt wurden, un!: ZwWaTl die großen theo-

logischen und kirchlichen Herausforderungen der jeweiligen Zeiten, die
intensıven Auseinandersetzung mıt dem Kern reformatorischer 1heo-

logie un!: notigen
e Auseinandersetzung zwischen Luther und Agricola K1IN$ die Fra-

C ob dem Gesetz C111C notwendige Funktion für die ZU rechtfertigenden
62 Vgl Gestrich Wiederkehr (s Anm 50) 197
63 Vgl Wilfried Härle, Dogmatik Berlinu 459 461
64 ach Pannenberg stellt der neuzeitliche Umgang mıiıt dem (jesetz 110e Verkehrung des refor-

matorischen Anliegens dar, weil CIM Unterschied 1st ob die Gesetzespredigt das bestehen-
de Lebensgefühl artikuliert WwI1e€e Luthers Zeit), der ob IC Sündenbewusstsein
soll Vgl Wolfhart Pannenberg, Protestantische Bußfrömmigkeit, ders., Christliche Piri-
tualität. Theologische Aspekte, Göttingen 1986, —25, 18{f.
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besteht die Chance, dass diese Kraft und Freiheit sich einstellen.62 In diesem 
Zusammenhang ist die Beobachtung Wilfried Härles aufschlussreich, dass im 
biblischen Reden von der Sünde die Klage gegenüber der Anklage überwiegt.63 
Sündenerkenntnis ist nur von der Vergebung her lebensdienlich und heilsam. 
Ohne das Evangelium wirft das Gesetz den sündigen Menschen auf sich selbst 
zurück, und die Schuld erdrückt ihn, ohne dass er sie wirklich im Licht des 
Kreuzes als (überwundene) Sünde erkennt.

Sparns Anfrage an kirchliches Reden von Sünde ist noch grundsätzlicherer 
Natur, da sie dem Sachverhalt Rechnung tragen möchte, dass unter heutigen 
Predigthörern nicht nur -  wie bei Luther -  zu tröstende oder aufzurütteln־ 
de Christen bzw. zumindest auf den christlichen Gott und seinen Willen 
ansprechbare Menschen zu finden sind, sondern wahrscheinlich auch viele 
Menschen, denen die Perspektive des Glaubens fremd ist. Aber erst wenn sich 
Gott dem Menschen als vertrauenswürdig erschlossen hat, kann der Mensch 
erkennen, dass er ihm schon vorher hätte vertrauen sollen, dass sein Unglau- 
be Sünde war. Erst wenn er seinen Frieden mit Gott gefunden hat, kann der 
Mensch erkennen, in welchem Streit er vorher mit ihm lag. Erst wenn Gott 
ihn gerecht gemacht hat, kann der Mensch erkennen, dass sein Versuch, seine 
eigene Gerechtigkeit aufzurichten, Sünde war. Erst wenn er aus seiner totalen 
Selbstfixierung erlöst wurde, kann der Mensch erkennen, dass diese Selbst- 
fixierung Sünde war. Insofern ist der Versuch, mittels des Instruments der 
Gesetzespredigt Sündenbewusstsein zu erzeugen, abzulehnen.64

5. Fazit

Die nähere Betrachtung der Diskussionen zwischen Luther und Agricola und 
zwischen Barth und Althaus sowie der Anstöße Gestrichs und Sparns hat die 
Eingangsthese bestätigt, dass der Diskurs um die Frage nach der Erkennt- 
nis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem Evangelium nie zu einer Lösung 
gelangt ist, weil zum einen ein offener begrifflicher Klärungsbedarf oft eine 
Verständigung verhinderte und weil zum anderen unter dieser Fragestellung 
immer wieder neue Themen behandelt wurden, und zwar die großen theo- 
logischen und kirchlichen Herausforderungen der jeweiligen Zeiten, die zu 
einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Kern reformatorischer Theo- 
logie nötigten und nötigen.

Die Auseinandersetzung zwischen Luther und Agricola ging um die Fra- 
ge, ob dem Gesetz eine notwendige Funktion für die zum rechtfertigenden

62 Vgl. Gestrichy Wiederkehr (s. Anm. 50), 197.
63 Vgl. Wilfried Härle, Dogmatik, Berlin u. a. 32007, 459. 461.
64 Nach Pannenberg stellt der neuzeitliche Umgang mit dem Gesetz eine Verkehrung des refor- 

matorischen Anliegens dar, weil es ein Unterschied ist, ob die Gesetzespredigt das bestehen- 
de Lebensgefühl artikuliert (wie zu Luthers Zeit), oder ob sie Sündenbewusstsein erzeugen 
soll. Vgl. Wolfhart Pannenberg, Protestantische Bußfrömmigkeit, in: ders.. Christliche Spiri- 
tualität. Theologische Aspekte, Göttingen 1986, 5-25,18 f.
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Glauben führende Bufße des Sunders zukomme, VOTr dem Hintergrund der
geschichtlichen Herausforderung, die reformatorische Rechtfertigungslehre
VOIr einer Vergesetzlichung bewahren. Inhaltlich agen die Positionen Lu-
thers und Agricolas wesentlich näaher beieinander, als 65 auf den ersten Blick
scheint. Dies wurde durch die unterschiedliche Verwendung der Begriffe Ge-
seiz un: Evangelium bei Luther 1 kommunikativ-abgrenzenden un bei
Agricola 1MmM historisch-abgrenzenden Sinne) verdeckt.

LIie Auseinandersetzung zwischen ar und Althaus g1ing einerseits
die rage, ob 6S eıne Erkenntnis Gottes und der un!| VOI und außer Jesus
Christus durch das Gesetz gebe, VOoOr dem Hintergrund der geschichtlichen
Herausforderung, einer religiösen Überhöhung sogenann(ter natürlicher ÖOrd-
NUuNsSCH wehren. Andererseits gıng die Auseinandersetzung die rage,
ob der ensch die Sünde als eın für JTiemal erledigte Oder als 1mM SpannungsS-
reichen Glaubensprozess zZz.u erledigende erkennt. Dahinter stand die unter-
schiedliche Verwendung der Begriffe Gesetz und Evangelium als dualistisch
gedachte kerygmatische Wortkategorien durch die lutherische Theologie un!
als integriert gedachte christologische Geschehenskategorien Urc. ar
wobei Barth Gesetz mıt 1m Sinne neutestamentlicher Paränese identi-
fizierte. Einigkeit herrschte ber die eigentliche Süundenerkenntnis Au dem
Evangelium, unein1g wal INnan sıch ber den begrifflichen un! offenbarungs-
theologischen Umgang mıt uneigentlicher Sündenerkenntnis.

Die Anstöfße VOonn Gestrich und parn betreflen die Frage, oD kirchliches
Reden von der Sünde der Einsicht gerecht werde, ass Sünde 1iUT AUN dem
Evangelium bzw. vVonl Glauben der der Vergebung her WITKI1IC erkannt
werden könne, bzw. die rage ach der homiletischen Zuordnung VOoImn (Gje-
seiz und Evangelium VOTr dem Hintergrund der gegenwärtigen Herausforde-
LuNg, Krisenphänomene in der Kommunikation des Evangeliums über-
winden. ach Gestrich annn erst eın ANDHEINESSCHEICS en VOoO Evangelium

einem ANSCMECSSCHECICNH Reden VOoOl der Suüunde führen. ach Sparn führt
eın Ernstnehmen des Unterschieds VOon eigentlicher und uneigentlicher Sun-
denerkenntnis ZUF grundsätzlichen rage ach dem ANSCHMICSSCHCH Ort eines
Redens VoNn der Sünde

Die rage ach der Erkenntnis der un: AUS dem Gesetz oder AUS dem
Evangelium nthält mıiıt den Begriffen Sünde, (Gesetz und Evangelium die Be-
griffe, die das inhaltliche Zentrum christlicher eologie markieren und
deren rechtes Verständnis und deren rechte Zuordnung SOWI1€e deren (in
der jeweiligen Gegenwart) aNHEINCSSCHEC und verständliche Darstellung jede
Theologengeneration gleichermaßen ringen INUSS, ohne ass diese Aufgabe
abschließend erfüllt werden könnte. Die Unterscheidung zwischen Gesetz
un:! Evangelium stellt ach Luthers eigenem Zeugnis die zentralste Unter-
scheidung der Theologie dar.® uch wenn angesichts seiıner VO biblischen
Sprachgebrauch abweichenden Begrifisverwendung Missverständnisse VOI-

65 Vgl L, 361 (1 Antinomerdisputation,
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Glauben führende Buße des Sünders zukomme, vor dem Hintergrund der 
geschichtlichen Herausforderung, die reformatorische Rechtfertigungslehre 
vor einer Vergesetzlichung zu bewahren. Inhaltlich lagen die Positionen Lu- 
thers und Agrícolas wesentlich näher beieinander, als es auf den ersten Blick 
scheint. Dies wurde durch die unterschiedliche Verwendung der Begriffe Ge- 
setz und Evangelium (bei Luther im kommunikativ-abgrenzenden und bei 
Agrícola im historisch-abgrenzenden Sinne) verdeckt.

Die Auseinandersetzung zwischen Barth und Althaus ging einerseits um 
die Frage, ob es eine Erkenntnis Gottes und der Sünde vor und außer Jesus 
Christus durch das Gesetz gebe, vor dem Hintergrund der geschichtlichen 
Herausforderung, einer religiösen Überhöhung sogenannter natürlicher Ord- 
nungen zu wehren. Andererseits ging die Auseinandersetzung um die Frage, 
ob der Mensch die Sünde als ein für allemal erledigte oder als im spannungs- 
reichen Glaubensprozess zu erledigende erkennt. Dahinter stand die unter- 
schiedliche Verwendung der Begriffe Gesetz und Evangelium als dualistisch 
gedachte kerygmatische Wortkategorien durch die lutherische Theologie und 
als integriert gedachte christologische Geschehenskategorien durch Barth, 
wobei Barth Gesetz mit Gebot im Sinne neutestamentlicher Paränese identi- 
fizierte. Einigkeit herrschte über die eigentliche Sündenerkenntnis aus dem 
Evangelium, uneinig war man sich über den begrifflichen und offenbarungs- 
theologischen Umgang mit uneigentlicher Sündenerkenntnis.

Die Anstöße von Gestrich und Sparn betreffen die Frage, ob kirchliches 
Reden von der Sünde der Einsicht gerecht werde, dass Sünde nur aus dem 
Evangelium bzw. vom Glauben oder der Vergebung her wirklich erkannt 
werden könne, bzw. die Frage nach der homiletischen Zuordnung von Ge- 
setz und Evangelium vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Herausforde־ 
rung, Krisenphänomene in der Kommunikation des Evangeliums zu über- 
winden. Nach Gestrich kann erst ein angemesseneres Reden vom Evangelium 
zu einem angemesseneren Reden von der Sünde führen. Nach Sparn führt 
ein Ernstnehmen des Unterschieds von eigentlicher und uneigentlicher Sün- 
denerkenntnis zur grundsätzlichen Frage nach dem angemessenen Ort eines 
Redens von der Sünde.

Die Frage nach der Erkenntnis der Sünde aus dem Gesetz oder aus dem 
Evangelium enthält mit den Begriffen Sünde, Gesetz und Evangelium die Be- 
griffe, die das inhaltliche Zentrum christlicher Theologie markieren und um 
deren rechtes Verständnis und deren rechte Zuordnung sowie um deren (in 
der jeweiligen Gegenwart) angemessene und verständliche Darstellung jede 
Theologengeneration gleichermaßen ringen muss, ohne dass diese Aufgabe 
abschließend erfüllt werden könnte. Die Unterscheidung zwischen Gesetz 
und Evangelium stellt nach Luthers eigenem Zeugnis die zentralste Unter- 
Scheidung der Theologie dar.65 Auch wenn angesichts seiner vom biblischen 
Sprachgebrauch abweichenden Begriffsverwendung Missverständnisse vor­

65 Vgl. WA 39 I, 361 (1. Antinomerdisputation, 1537).
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programmuiert arIcTll, bleibt der Gehalt seiner Unterscheidung, nämlich die
unbedingte Forderung ach eiıner Vermeidung dessen, Was eine Vergesetz-
lichung des Evangeliums nannte, für evangelische Theologie unumstößlich
gültig. DiIie besondere gegenwärtige Relevanz dieser Forderung wird deutlich
angesichts des verbreiteten gesetzlichen Verständnisses des Evangeliums ım
Sinne eıner rein ethischen Interpretation, das muıt einem moralisierten, VeTl-
harmlosenden Sündenverständnis korrespondiert.

Dr Alexander Dietz, Universität Heidelberg, Wissenschaftlich-theologisches
Seminar, Kisselgasse l, Heidelberg; E-Mail alexmichaeldietz@web.de
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programmiert waren, so bleibt der Gehalt seiner Unterscheidung, nämlich die 
unbedingte Forderung nach einer Vermeidung dessen, was er eine Vergesetz- 
lichung des Evangeliums nannte, für evangelische Theologie unumstößlich 
gültig. Die besondere gegenwärtige Relevanz dieser Forderung wird deutlich 
angesichts des verbreiteten gesetzlichen Verständnisses des Evangeliums im 
Sinne einer rein ethischen Interpretation, das mit einem moralisierten, ver- 
harmlosenden Sündenverständnis korrespondiert.

PD Dr. Alexander Dietz, Universität Heidelberg, Wissenschaftlich-theologisches 
Seminar, Kisselgasse 1,69117 Heidelberg; E-Mail: alexmichaeldietz@web.de


